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Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Ostseebad Koserow beschließt die Zusammenarbeit der 
Partnergemeinden zur weiteren Umsetzung der gemeinsamen Ziele im Rahmen 
des Modellprojekts Insel Usedom/Stadt Wolgast durch den Beitritt zur 
Kommunalen Arbeitsgemeinschaft der Kooperationsgemeinden.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, dem als Anlage beigefügten öffentlich-
rechtlichen Vertrag und dessen Anlagen über die Erhebung einer gemeinsamen 
Kurabgabe im einheitlichen Erhebungsgebiet und damit den Beitritt der 
Gemeinde Ostseebad Koserow zur Kommunalen Arbeitsgemeinschaft der 
Kooperationsgemeinden mit Wirkung ab dem 01.01.2023 zuzustimmen.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Koserow ermächtigt den 
Bürgermeister allen notwendigen Beschlüssen, Verträgen und Rechtshandlungen 
zur Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zuzustimmen/vorzunehmen, 
die in dem Zusammenhang mit der interkommunalen Zusammenarbeit und dem 
öffentlich-rechtlichen Vertrag als erforderlich und/oder zweckmäßig erscheinen. 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Koserow ermächtigt den 
Bürgermeister allen ggf. notwendigen oder zweckmäßigen Änderungen aufgrund 
von behördlichen oder gerichtlichen Anforderungen zuzustimmen/vorzunehmen. 
Die Gemeindevertretung erklärt sich mit diesen Änderungen einverstanden, 
sofern hierdurch wesentliche Inhalte dieses Beschlusses und dessen Anlagen 
nicht berührt werden.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Koserow beschließt, dass die 
Verwaltung zur Umsetzung der Tätigkeit als Koordinierungs- und 
Abrechnungsstelle, der Usedom Tourismus GmbH (UTG) die Vollmacht erteilt.
Sachverhalt

Die Erhebung einer gemeinsamen Kurabgabe in einem einheitlichen 
Erhebungsgebiet ist neben der gegenseitigen Anerkennung einer Kur-
/Gästekarte ein weiterer Schritt im Zusammenhang mit der vollständigen 
Umsetzung des Projektes Modellregion „Insel Usedom und Stadt Wolgast“.
Der Vertrag soll die Gemeinden zur Erhebung einer gemeinsamen Kurabgabe 



und Kalkulation auf Basis einer vereinheitlichten Kurabgabensatzung 
verpflichten.
Die neue, gemeinsame Kurabgabe, die nach den Prämissen des Prädikates 
Tourismusregion harmonisierten Satzungsregeln zu folgen hat, soll für die 
kurabgabeerhebenden Gemeinden einheitlich und gemeinsam kalkuliert 
werden. Die Verpflichtung zum Erlass einer vereinheitlichen 
Kurabgabensatzung wird gleichfalls über den öffentlich-rechtlichen Vertrag 
gemäß § 54 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) M-V geregelt. 
Die Modellregion „Insel Usedom und Stadt Wolgast“ wurde durch den Minister 
für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V am 13.10.2020 bestätigt. Die 
ursprüngliche Laufzeit des Projektes (01.01.2021 bis 31.12.2022) ist 
zwischenzeitlich bis Ende 2023 verlängert worden.

Der vorgelegte öffentlich-rechtliche Vertrag regelt zur weiteren Umsetzung 
der gemeinsamen Ziele die Grundsätze der Zusammenarbeit der 
Kooperationsgemeinden im Kontext der Erhebung einer gemeinsamen 
Kurabgabe in einem einheitlichen Erhebungsgebiet auf Basis einer 
harmonisierten Satzung mit Wirkung ab dem 01.01.2023:
Grundlage der Vereinbarung sind die Bedingungen/Festlegungen der 
„Projektbeschreibung (sogenannter „Projektsteckbrief“)“. Diese sind als 
fester Bestandteil und dem öffentlich-rechtlichen Vertrag beigefügt.
Kooperationsgebiet ist das Erhebungsgebiet für die gemeinsame Kurabgabe 
als Gebietsfläche der beteiligten Gemeinden.
Für die Abrechnung der gemeinsamen Abgabe ist die Einrichtung einer 
Abrechnungsstelle vorgesehen (Abwicklung der Ausgleichszahlungen ohne 
Übertragung von hoheitlichen Kurabgabeaufgaben). Die Abrechnungsstelle 
soll gleichermaßen auch der Betreiber der weiter zu entwickelnden 
UsedomCard sein (Projektträger). Die UTG wird als Projektträger die 
Koordinierung und Organisation einschließlich der Abrechnung der von den 
Gemeinden zu leistenden Finanzausgleiche untereinander und mit Bezug zu 
den Verkehrsunternehmen übernehmen.
Der Vertrag umfasst die aus abgabenrechtlicher Perspektive notwendigen 
Festlegungen mit Bezug zur gemeinsamen Kurabgabe im einheitlichen 
Erhebungsgebiet, u.a. zu den Verpflichtungen zur/zum:
Regelung der Höhe der gemeinsamen Kurabgabe,  
Erlass einer einheitlichen Kurabgabesatzung, 
Kalkulation und Erhebung einer gemeinsamen Kurabgabe, 
Verrechnung der Kurabgabe zwischen den Partnern, 
Vornahme von Ausgleichszahlungen im Falle von Minder-/Mehreinnahmen im 
Vergleich zur gemeindespezifischen Kalkulation zwischen den Partnern sowie 
die  
gegenseitige Anerkennung von Kur-/Gästekarten im einheitlichen 
Erhebungsgebiet.

Der Vertrag regelt u.a. die Aufgaben und Umsetzungsverpflichtungen der 
Kooperationsgemeinden untereinander, als auch mit Bezug zur UTG. 
Für die Organisation der interkommunalen Zusammenarbeit im Projekt wird 
ein Steuerungskreis eingesetzt, der aus jeweils einem Vertreter der 
entsprechenden Gemeinde sowie mindestens einem Vertreter des 
Projektträgers besteht. Der Steuerungskreis klärt Details, beseitigt 
Unstimmigkeiten, setzt notwendige Innovationen um und schreibt das Projekt 
fort. Über den Steuerungskreis werden strategische und grundsätzliche 
Entscheidungen der Parteien, die für das Projekt notwendig sind, getroffen.

Hinsichtlich der Laufzeit und Kündigung, Beendigung oder der Anpassung des 
Vertrages soll gelten:
Der Vertrag soll mit Wirkung ab dem 01.01.2023 in Kraft treten und wird auf 
unbestimmte Zeit geschlossen. 
Der Vertrag kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende des 
Kalenderjahres, frühestens jedoch nach Ablauf von 2 Jahren (2-jährige Pilot- 
und Erprobungsphase) ordentlich gekündigt werden. Davon unberührt bleibt 
das außerordentliche Kündigungsrecht aus wichtigem Grund.



Der Vertrag ist schriftlich gegenüber sämtlichen anderen Beteiligten unter 
Vorlage des zur Kündigung berechtigenden Gremienbeschlusses zu kündigen.
Der Vertrag endet in allen Fällen der Kündigung, nachdem auf Basis der von 
den Projektgemeinden jeweils vorzulegenden Daten eine Nachkalkulation 
vorgenommen und abgerechnet wurde, d.h. etwaige Spitzausgleiche 
zwischen den Kooperationspartnern verrechnet wurden. Das bedeutet, dass 
die vertraglichen Verpflichtungen im Falle einer Kündigung bis zur 
vollständigen Endabrechnung bestehen. 
Der Vertrag endet - ohne dass es einer Kündigung durch eine oder mehrere 
Parteien bedarf - mit Bezug zu den Bestimmungen der interimistischen 
Tätigkeit der UTG, sobald/soweit diese nach Gründung/Errichtung eines in 
gemeinsamer Trägerschaft der Kooperationspartner befindlichen 
Unternehmens abgelöst wird. Das bedeutet, dass der Vertrag automatisch 
nach Ablauf der befristeten Geschäftsbesorgung durch die UTG endet.

In Fällen der Kündigung, Beendigung oder des Eintritts von besonderen, im 
Vertrag bestimmten Gründen, ist der Vertrag anzupassen.
Der Vertrag regelt die Abwicklung der Kosten der Kooperation. Die 
Arbeitsgemeinschaft der Gemeinden als solche unterhält kein eigenes 
Finanzbudget. Jede Partei plant die erforderlichen Finanzmittel 
haushaltsrechtlich für sich ein. Dies gilt insbesondere für 
gemeindeseitig selbst zu tragende Eigenmittelanteile mit Bezug zum 
Kommunalabgabenrecht und dem Modellregionenprojekt, 
durch die Hinzuziehung Dritter ggf. entstehende nicht fördermittelfähige 
Kosten, sonstige Lasten und Abgaben und anteilig etwaige zu tragende 
Gründungs-, Eintragungs- und Transformationskosten mit Bezug zur 
beabsichtigten Ablösung des interimistischen Projektträgers nach 
Gründung/Errichtung eines in gemeinsamer Trägerschaft der 
Kooperationspartner befindlichen Unternehmens (geplant zum 01.01.2024). 
Klarstellend wird festgehalten, dass durch die Verpflichtung der einzelnen 
Parteien zur anteiligen Erbringung des Budgets eine Gesamtschuld nicht 
begründet wird.
Die Haftung der Parteien untereinander ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Die Parteien haften solidarisch zu gleichen Teilen. 
Von der solidarischen Haftung ausgenommen sind Risiken, die aufgrund eines 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens einer Partei entstehen. Dies 
gilt insbesondere im Falle von nicht rechtzeitiger oder vollständiger 
Mittelweiterleitung anteiligen Kurabgabevolumens an die UTG.

Mit Blick auf die Vorgehensweise und weitere Beschlussnotwendigkeiten, wird 
festgehalten:
Die Gemeinden haben die Kalkulation der gemeinsamen Kurabgabe sowie die 
Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe im einheitlichen 
Erhebungsgebiet parallel, d.h. separat und gemeindespezifisch, zu dem 
hiermit vorgelegten öffentlich-rechtlichen Vertrag zu beraten und 
beschließen.
Die Einzelheiten der Rechts- und Leistungsbeziehungen zwischen den 
Gemeinden, der UTG als beauftragten Geschäftsbesorger und den 
Verkehrsunternehmen sind in einer weiteren Kooperationsvereinbarung 
separat festzulegen.
Um die Projektaufgaben über die Modellregionenlaufzeit hinaus fortführen 
und in der Folge unbefristet ausüben zu können, ist die Einrichtung einer 
zentralen und neutralen Organisation erforderlich, die mit entsprechenden 
Ressourcen und Kompetenzen/Befugnissen ausgestattet wird. Die 
grundsätzliche Absicht zur Gründung/Errichtung eines solchen in 
gemeinsamer Trägerschaft der Gemeinden befindlichen Unternehmens für 
Zwecke der dauerhaften Abrechnung und im Kontext inselweiter 
Fragestellungen zur Verbesserung der infrastrukturellen Aspekte, sind in 
einem Folgeschritt in einer Absichtserklärung separat festzuhalten.
Die Gesellschafterversammlung der UTG hat mit Beschluss vom 30.03.2021 
die Übernahme als inselweite Koordinierungsstelle bestätigt. Die Fortführung 



dieser Tätigkeit unter Hinzunahme der Funktion einer Abrechnungsstelle mit 
Wirkung ab dem 01.01.2023, ist durch die Gesellschafterversammlung der 
UTG neu zu bestätigen.

Bemerkungen

• Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass die Gemeinde 
Ostseebad Heringsdorf, die Gemeinde Ostseebad Ückeritz, die 
Gemeinde Seebad Loddin, die Gemeinde Ostseebad Koserow, die 
Gemeinde Seebad Zempin, die Gemeinde Ostseebad Zinnowitz, die 
Gemeinde Ostseebad Karlshagen und die Gemeinde Ostseebad 
Trassenheide gleichlautende Beschlüsse fassen.

• Der öffentlich-rechtliche Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Prüfung 
der Rechtsaufsichtsbehörde. Eine Vorprüfung ist parallel zur 
Aussendung der Vorlage eingeleitet, jedoch zum Zeitpunkt dieser 
Vorlage noch nicht abgeschlossen. Die Beanstandung wesentlicher 
Inhalte oder die Mitteilung von Genehmigungshindernissen 
umfangreicherer Natur werden vorläufig nicht erwartet.

Finanzielle Auswirkungen
keine
Anlage/n

1 Anlage öffentlich-rechtlicher Vertrag über die gemeinsame 
Kurabgabe (öffentlich)

2 Anlage 4 zum ö.-r. Vertrag_Projektsteckbrief (öffentlich)

3 Anlage 5 zum ö.-r. Vertrag_Verzeichnis öffentliche Einrichtungen 
(öffentlich)

        
Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. 
Zahl d. 

Mitglieder
Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Gemeindevertretung 
Koserow 13



Anlage 1 

 

 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag (sog. „Kooperationsvereinbarung I“) zur Erhebung 

einer gemeinsamen Kurabgabe gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 KAG i.V.m. § 54 VwVfG M-V 
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kooperationsrechtlicher öffentlich-rechtlicher Vertrag1 zur  

interkommunalen Zusammenarbeit im Sinne von § 54 S. 1 VwVfG M-V 

 

Zur Erhebung einer gemeinsamen Kurabgabe der im Hoheitsgebiet der prädikatisierten 

Gemeinden in der Modellregion „Insel Usedom mit Stadt Wolgast“ ausgegebenen Kur-

/Gästekarten wird zwischen: 

 

Gemeinde Ostseebad Heringsdorf 
Kurparkstraße 4, 17419 Seebad Ahlbeck 

vertreten durch Bürgermeisterin:  
Dr. Laura Isabelle Marisken und den  
1. Stellvertreter der Bürgermeisterin  

Andreas Hartwig 

Gemeinde Ostseebad Ückeritz  
Markt 7, 17406 Usedom 

vertreten durch Bürgermeister:  
Axel Kindler und den  

1. Stellvertreter des Bürgermeisters  
Marco Biedenweg 

Gemeinde Seebad Loddin  
Markt 7, 17406 Usedom 

vertreten durch Bürgermeister: 
Ulrich Hahn und den  

1. Stellvertreter des Bürgermeisters  
Olaf Hagemann 

Gemeinde Ostseebad Koserow  
Markt 7, 17406 Usedom 

vertreten durch Bürgermeister:  
René König und den  

1. Stellvertreter des Bürgermeisters  
Friedhelm Lietz 

Gemeinde Seebad Zempin 
Markt 7, 17406 Usedom 

vertreten durch Bürgermeister: 
Werner Schön und den  

1. Stellvertreter des Bürgermeisters  
Hans Schütt  

Gemeinde Ostseebad Zinnowitz 
Möwenstraße 1, 17454 Zinnowitz 

vertreten durch Bürgermeister: 
Peter Usemann und den  

1. Stellvertreter des Bürgermeisters  
Fred Kruggel 

Gemeinde Ostseebad Karlshagen 
Möwenstraße 1, 17454 Zinnowitz 

vertreten durch Bürgermeister: 
Sven Käning und den  

1. Stellvertreter des Bürgermeisters  
Wolfgang Hümer   

Gemeinde Ostseebad Trassenheide 
Möwenstraße 1, 17454 Zinnowitz 

vertreten durch Bürgermeister: 
Michael Dumke und den  

1. Stellvertreter des Bürgermeisters  
Torsten Kaliebe 

 

folgende Vereinbarung geschlossen:  

 
1 NACHRICHTLICH: Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gel-
ten für alle Geschlechter. 
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Präambel 

Die Kooperationspartner sind jeweils als prädikatisierte Orte im Sinne des Kurortgesetzes M-

V anerkannt. Sie beabsichtigen ihre enge Zusammenarbeit im touristischen Bereich fortzufüh-

ren und weiter zu verdichten. Zu diesem Zweck soll eine gemeinsame Kurabgabe gemäß § 11 

Abs. 1 Satz 2 KAG M-V für das künftig einheitliche Erhebungsgebiet erhoben werden.  

Die Gemeinden haben sich zudem gleichlautend mit allen Kommunen der Insel Usedom und 

der Stadt Wolgast gegenüber dem Land Mecklenburg-Vorpommern verpflichtet, u.a. alle not-

wendigen Vereinbarungen zur praktischen Umsetzung der Modellregion im Wege eines oder 

mehrerer ergänzender Vereinbarungen gemeinsam und einvernehmlich festzulegen.  

Perspektivisch ist beabsichtigt, dass die Gemeinden ein Unternehmen in gemeinsamer Trä-

gerschaft gründen, welches insbesondere die Funktion einer Abrechnungsstelle und die Be-

treiberfunktion einer regionalweiten Gästekarte übernehmen soll. Zugleich soll das Gemein-

schaftsunternehmen als Ansprech- und Vertragspartner für weitere Gemeinden agieren, um 

die teils bereits vorliegenden Voraussetzungen mit dem Ziel der Anerkennung als Tourismus-

region zu bestätigen und die weiteren Bedingungen für eine Anerkennung zu schaffen.  

Für eine Übergangsfrist vor der Trägerschaft soll die Aufgabenwahrnehmung über den vorlie-

genden öffentlich-rechtlichen Vertrag durch Nutzung der bei der Usedom Tourismus Gesell-

schaft mbH (kurz: UTG) vorgehaltenen Ressourcen vereinbart werden. 

 

Abschnitt 1 – Beteiligte, Kooperationsgebiet, Gegenstand, Ziele, Grundlagen 

 

§ 1 – Beteiligte und Kooperationsgebiet 

(1) Die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, die Gemeinde Ostseebad Ückeritz, die Ge-

meinde Seebad Loddin, die Gemeinde Ostseebad Koserow, die Gemeinde Seebad 

Zempin, die Gemeinde Ostseebad Zinnowitz, die Gemeinde Ostseebad Karlshagen und 

die Gemeinde Ostseebad Trassenheide ist jeweils als prädikatisierter Ort im Sinne des 

Kurortgesetzes  

M-V anerkannt. 

(2) Die Beteiligten bilden eine Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) für Zwecke der inter-

kommunalen Zusammenarbeit und Kooperation (IKZ). Die KAG bindet die Parteien nur 

im Innenverhältnis zueinander und tritt im Rechtsverkehr nicht als eigene Rechtspersön-

lichkeit auf. 

(3) Die in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden werden ab dem 01.01.2023 eine gemeinsame 

Kurabgabe erheben. Erhebungsgebiet für die gemeinsame Kurabgabe ist die Gebiets-

fläche der beteiligten Mitglieder der KAG als teilräumlicher Ausschnitt der (in Vorberei-

tung der Anerkennung befindlichen) Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast. 

 

§ 2 – Gegenstand der interkommunalen Zusammenarbeit, Ziele 

(1) Gegenstand der interkommunalen Kooperationsvereinbarung ist die Zusammenarbeit 

der Partnergemeinden als prädikatisierte Orte. Die Kooperationspartner beabsichtigen 

eine Fortsetzung und den weiteren Ausbau der im Rahmen des Projektes Modellregion 

praktizierten und bewährten engen Zusammenarbeit im touristischen Bereich. Zu die-

sem Zweck wird eine gemeinsame Kurabgabe gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 KAG M-V bei 

gegenseitiger Anerkennung der Kur-/Gästekarte in einem einheitlichen Erhebungsgebiet 

erhoben. 
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(2) Ziel der Kooperation ist es, in einem im Rahmen des Auftritts als gemeinsame touristi-

sche Destination in der Modellregion „Insel Usedom und Stadt Wolgast“ allen kurbei-

tragszahlenden Gästen und Einwohnern der Kooperationspartner gegenseitig die Nut-

zung der jeweils von den Partnergemeinden bereitgestellten Einrichtungen zu Kur- oder 

Erholungszwecken zu gewähren und eine Verbesserung der Infrastruktur und Mobilität 

durch Einbindung von fahrpreislosen ÖPNV-Angeboten für Gäste in das System der 

Kurabgabe zu erproben. Perspektivisch soll diese Möglichkeit auch für Einwohner ge-

prüft werden. 

(3) Weiteres Ziel der Kooperation ist die Anerkennung als Tourismusregion Insel Usedom 

und Stadt Wolgast im Sinne der einschlägigen Gesetze und Bestimmungen des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern insbesondere nach dem Kurabgabengesetz (KAG). 

 

§ 3 – Grundlagen der interkommunalen Zusammenarbeit 

(1) Grundlage der Zusammenarbeit ist die diesem Vertrag zugrundeliegende Projektbe-

schreibung (sogenannter „Projektsteckbrief“), die die Prämissen, Annahmen und Einzel-

heiten der Zusammenarbeit enthält (Anlage 4).  

(2) Weiterhin gilt als Grundlage die einheitliche Kurabgabensatzung der jeweiligen teilneh-

menden Projektgemeinde (Anlage 1) und die hierauf basierende gemeinsame, einheitli-

che Abgabenkalkulation (Anlage 2). 

(3) Die interkommunale Arbeitsgemeinschaft kann weitere Mitgliedsgemeinden aufnehmen. 

Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass das Projekt bei erfolgreicher Um-

setzung und soweit rechtlich zulässig um weitere Gemeinden und Gemeindeteile der 

zukünftigen Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast erweitert werden soll. Die 

Aufnahme weiterer Vertragspartner bedarf der vertraglichen Zustimmung aller Beteilig-

ten. 

 

Abschnitt 2 – Grundlagen der Kurabgabesatzung im Erhebungsgebiet 

 

§ 4 – Kurabgabesatzung 

Die in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden werden gleichlautende Kurabgabesatzungen entspre-

chend dem Muster, das diesem Vertrag als Anlage 1 beigefügt ist, erlassen. 

 

§ 5 – Kurabgabe 

(1) Die in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden erheben eine gemeinsame Kurabgabe in glei-

cher Höhe auf Basis gleichlautender Kurabgabesatzungen. 

(2) Die Höhe der zu erhebenden Kurabgabe ergibt sich aus der gemeinsamen Abgabenkal-

kulation. Die Kalkulation wird in regelmäßigen Abständen nachkalkuliert, erstmals zum 

Erhebungsjahr 2024. Die aktuelle Kalkulation, aus der sich der Höchstsatz für die ge-

meinsame Kurabgabe des Jahres 2023 ergibt, ist als Anlage 2 beigefügt. 
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§ 6 – Erhebung der Kurabgabe 

Die nach dieser Kooperationsvereinbarung den Gemeinden obliegenden Aufgaben können 

durch kommunale Eigenbetriebe oder durch andere kommunale Betriebe wahrgenommen 

werden, dessen Betriebsleitung die jeweilige Gemeinde insoweit vertritt. 

 

§ 7 – Vor-/Nachkalkulation, Ausgleiche, Verrechnung von Minder-/Mehreinnahmen  

(1) Die in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden kalkulieren und vereinnahmen die Kurabgabe 

für das laufende Erhebungsjahr. Im Folgejahr erfolgt auf Basis der bis zum 30.06. des 

Folgejahres von den Gemeinden jeweils vorzulegender Daten mit der jeweiligen Nach-

kalkulation eine Abrechnung, d.h. etwaige Spitzausgleiche zwischen den Kooperations-

gemeinden werden miteinander verrechnet. 

(2) Die Berechnung der Ausgleichszahlungen erfolgt auf Basis der IST-Zahlen der Nachkal-

kulation (tatsächliche Umlageeinheiten in der Haupt- und Nebensaison), in dem die mit 

der Vorkalkulation geplanten Einnahmen je Gemeinde in Bezug zu den tatsächlichen 

Einnahmen der gemeinsamen Kurabgabe gesetzt werden. 

(3) Ausgleichszahlungen erhalten die Gemeinden, die im Vergleich zu ihrer kalkulierten, ge-

meindespezifischen Kalkulation über die gemeinsame Abgabe weniger einnehmen. Aus-

gleichszahlungen leisten die Gemeinden, die im Vergleich zu ihrer kalkulierten, gemein-

despezifischen Kalkulation über die gemeinsame Abgabe mehr einnehmen. 

 

§ 8 – Anerkennung 

Die Partnergemeinden erkennen gegenseitig ihre ausgegebenen Kur-/Gästekarten für den auf 

der Kur-/Gästekarte ausgewiesenen Zeitraum an. Im Rahmen der Anerkennung werden dabei 

die Nutzung der jeweils von den Gemeinden bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen zu Kur- 

oder Erholungszwecken gewährt sowie die Möglichkeit zur kostenlosen oder ermäßigten Nut-

zung des öffentlichen Personennahverkehrs und weiterer Angebote im satzungsmäßig be-

schriebenen Umfang eröffnet. 

 

Abschnitt 3 – Leistungen im Erhebungsgebiet der gemeinsamen Kurabgabe 

 

§ 9 – Möglichkeit zur Nutzung von Kur- und Erholungseinrichtungen 

Die in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden stellen öffentliche Einrichtungen zu Kur- und Erho-

lungszwecken bereit. Aus der Anlage 5 ergeben sich die einzelnen, zum Zeitpunkt des Inkraft-

tretens der Kooperationsvereinbarung öffentlichen Einrichtungen. 

 

§ 10 – Möglichkeit zur Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 

Die in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden eröffnen den Abgabepflichtigen im Rahmen eines 

überregionalen Verbundes die Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung des 

öffentlichen Personennahverkehrs. Aus der Anlage 6 ergeben sich die einzelnen, zum Zeit-

punkt des Inkrafttretens der Kooperationsvereinbarung zur Nutzung eröffneten Bus- und Bahn-

Verbindungen.  
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§ 11 – Möglichkeit zur Nutzung anderer Angebote im Sinne von § 11 KAG  

Die in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden beabsichtigen, den Abgabepflichtigen die Möglichkeit 

der Nutzung „weiterer Angebote“ im Sinne von § 11 KAG einzuräumen.  

 

§ 12 – Kur-/Gästekarte (perspektivisch UsedomCard) 

Die von den in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden ausgegebene Kur-/Gästekarte (perspekti-

visch UsedomCard) berechtigt zur Nutzung oder Inanspruchnahme: 

a) der zur Kur-/Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen und Anla-

gen,  

b) der zu touristischen Zwecken beworbenen und durchgeführten Veranstaltungen,  

c) der für die zu touristischen Zwecken beworbenen und durchgeführten Leistungen und  

d) für die den Abgabepflichtigen eingeräumte Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßig-

ten Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und anderer Angebote  

im beschriebenen Umfang nach jeweiliger, einheitlicher Kurabgabesatzung. 

 

Abschnitt 4 – Aufgaben, Pflichten der Kooperationsgemeinden 

 

§ 13 – Verbleib der Zuständigkeiten  

(1) Die insb. kommunalen Aufgaben und Zuständigkeiten der Parteien und deren Organe 

bleiben von dieser Vereinbarung unberührt. Insoweit erfolgt keine Übertragung von Auf-

gaben und Zuständigkeiten auf den von den Parteien eingesetzten Projektträger bzw. 

die Abrechnungsstelle. Die Parteien wirken daher bei der Aufgabenerledigung mit. Er-

gänzend gilt § 14 Abs. 1 dieser Vereinbarung. 

(2) Jeder Partner ist für seine Projektinhalte selbst verantwortlich. Es besteht keine Wei-

sungs- oder Regelungsbefugnis eines Partners zu den Aktivitäten, Rechten und Pflich-

ten des jeweiligen anderen Partners. 

(3) Jeder Partner trägt die ihm entstehenden Projektkosten selbst. Ergänzend gilt § 23 die-

ser Vereinbarung. 

(4) Durch die Verpflichtung der einzelnen Parteien zur anteiligen Erbringung von Budgets 

wird eine Gesamtschuld nicht begründet. 

(5) Die Partner übertragen sich und übernehmen gegenseitig keine zuwendungsrechtliche, 

abgabenrechtliche oder sonstig rechtliche Verantwortung für erhaltene Zuwendungen, 

Abgaben oder andere Verpflichtungen des jeweils anderen Partners. 

 

§ 14 – Zustimmung zur Hinzunahme/Beauftragung externer Dienstleister 

(1) Die KAG kann unter Beachtung der wettbewerbsrechtlichen und insbesondere unter 

Wahrung der vergaberechtlichen Voraussetzungen bei allseitiger Zustimmung der Par-

teien externe Dienstleister beauftragen bzw. in die Umsetzung integrieren.  

(2) Der beauftragte Dienstleister selbst ist nicht Vertragspartner der Vereinbarung.  

(3) Die in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden bestimmen einvernehmlich die Usedom Touris-

mus GmbH (UTG) als integrierten Dienstleister in diesem Sinne und beauftragen diesen 
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mit der Wahrnehmung der interimistischen Geschäftsbesorgung als „Aufgaben-/Projekt-

träger“.  

(4) Die UTG wird als von den Parteien eingesetzte Kommunale Service- und Koordinie-

rungsstelle die Aufgabe der Koordinierung des Vorhabens insbesondere mit Bezug zu 

Fragestellungen der Abgabenweiterleitung, der Kontrolle und Koordination für die Ver-

tragsparteien sowie der Abrechnung durchführen. Dabei bleibt jede Vertragspartei Trä-

ger der eigenen Rechte und Pflichten. 

(5) Mit allseitiger Zustimmung der Parteien kann ein Dritter die Aufgaben nach diesem Ver-

trag übernehmen. Dritte in diesem Sinne sind zudem die von der UTG koordinierten 

Drittauftragnehmer. 

 

§ 15 – Pflichten der Kooperationspartner 

(1) Die Parteien haben sich bzw. sind gegenüber dem Land M-V u.a. zur Übernahme der 

nachstehenden Verpflichtungen verpflichtet:   

a) alle notwendigen Vereinbarungen zur praktischen Umsetzung der Modellregion ge-

meinsam und einvernehmlich festzulegen. Hierin sind insbesondere die gemein-

same Projektfinanzierung für die Modellregion, die gemeindeübergreifende Aner-

kennung von Kurkarten und Gästekarten einschließlich ggf. erforderlicher Anpas-

sungen der Kurabgabesatzungen, die gewünschten gebietsbezogenen (Infra-)In-

vestitionen, die interkommunalen Infrastrukturentwicklungen durch das Zusammen-

wirken nicht prädikatisierter und prädikatisierter Orte, allgemein die Umsetzung der 

gebietsbezogenen Themenschwerpunkte näher zu regeln. 

b) die Einbringung der für die Finanzierung der Personal- und Sachkosten im Rahmen 

der Projektlaufzeit benötigten Eigenmittel oder Budgets durch die Parteien. 

(2) Die Parteien sind gegenüber dem beauftragten Projektträger zur Übernahme der nach-

stehenden Verpflichtungen verpflichtet. Der UTG ist eine Rechtstellung einzuräumen, 

die diese befugt: 

a) als Vermarkter, Ersteller, Urheber und Betreiber der perspektivischen UsedomCard 

sowie als Mittler und Organisator/Koordinator im Projekt der umlagefinanzierten Ein-

bindung von Bus und Bahn (ÖPNV-Angebot) über die Kur-/Gästekarte und mögliche 

Einwohnerkarte tätig zu werden, 

b) in Vertragsbeziehung mit den Projektgemeinden einerseits und den Verkehrsunter-

nehmen andererseits einzutreten, 

c) in ihrer Funktion als Mittler gegen Kostenerstattung die Mobilitätsbeiträge der ein-

zelnen Projektgemeinden entgegenzunehmen,  

d) jeweils anteilig das zur Erfüllung ihrer Ausgleichspflichten gegenüber den Verkehrs-

trägern mit Bezug zur fahrpreislosen ÖPNV-Benutzung erforderliche, auf die ein-

zelne Vertragsgemeinde entfallende Abgabenvolumen aus Kurabgabenaufkommen 

rechtzeitig an die UTG zur Erfüllung der dieser gegenüber den Leistungsträgern ob-

liegenden Pflichten, insbesondere im Kontext des öffentlichen Personennahver-

kehrs, weiterzuleiten. 

e) soweit rechtlich zulässig und möglich das Halten von Verträgen im Kontext des öf-

fentlichen Personennahverkehrs. Ergänzend gelten die Festlegungen der in § 1 Abs. 

1 genannten Gemeinden mit Bezug zur Umsetzung der kostenlosen oder ermäßig-

ten Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs im Rahmen der weiteren Ko-

operationsvereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit. 



7 

f) in ihrer Funktion als Abrechnungsstelle das Finanzmanagement mit Bezug zum Sys-

tem des Ausgleichs von Mehr-/ Mindereinnahmen der einzelnen Projektgemeinden 

vorzunehmen. 

(3) Die Parteien sind wechselseitig verpflichtet, am System des Ausgleichs von Mehr-/Min-

dereinnahmen im Wege der Nachkalkulation durch Verrechnung teilzunehmen. 

(4) Die Parteien verpflichten sich gegenseitig und untereinander die lt. Projektbeschreibung 

(Anlage 1) näher beschriebenen Aufgaben2 durch den Projektträger zu erfüllen.  

(2) Die Parteien verpflichten sich gegenseitig und untereinander zur Vornahme der lt. Pro-

jektbeschreibung (Anlage 1) zur weiteren Umsetzung verabredeten Maßnahmen und 

Leistungen3. 

(3) Die Parteien werden darauf hinwirken, dass durch Beschlussfassung in der Gesellschaf-

terversammlung der UTG die Geschäftsführung angewiesen wird, die Vorgaben dieser 

Kooperationsvereinbarung einzuhalten. Einzelheiten der zur Finanzierung erforderlichen 

Sach- und Projektkosten werden die Beteiligten separat in Ausführungs- und Umset-

zungsbestimmungen oder gesonderten Vereinbarungen regeln. 

 

§ 16 – Datenschutz / Verschwiegenheitspflichten der Parteien 

(1) Die in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden verpflichten sich wechselseitig, datenschutz-

rechtliche Bestimmungen einzuhalten. Ergänzend gilt § 18 Abs. 3 dieser Vereinbarung. 

(2) Die Vertragsgemeinden verpflichten ihre Mitarbeiter, über Angelegenheiten der anderen 

Parteien, die sie bei Ausübung ihrer Tätigkeit erfahren, Verschwiegenheit zu bewahren. 

(3) Die Vertragsgemeinden wirken aktiv bei der Umsetzung der nach diesem Vertrag verab-

redeten Ziele und Verpflichtungen mit und unterstützen sich wechselseitig entsprechend. 

Zu den Unterstützungsleistungen zählen u. a. die Zurverfügungstellung von Informatio-

nen und Daten im Eigentum und/oder der Verfügungsgewalt der jeweiligen Kommunen 

im Rahmen der jeweils einschlägigen rechtlichen Regelungen (insb. Datenschutz; Re-

gelungen zum interkommunalen Datenaustausch) soweit die Zuständigkeit der jeweili-

gen Kommune gegeben ist.  

 

Abschnitt 5 – Aufgaben, Leistungen und Pflichten des Projektträgers 

 

§ 17 – Pflichten des Projektträgers  

(1) Im Rahmen der Laufzeit des Modellregionenprojektes übernimmt die UTG als Koordi-

nierungs-/Abrechnungsstelle die lt. Projektbeschreibung aufgeführten Aufgaben4.  

(2) Die UTG übernimmt im Projekt den Wissenstransfer und die Vermittlung der Strategie in 

die jeweiligen Verwaltungen der Kooperationspartner, eine Vor-Ort-Unterstützung bei 

Partizipationsangeboten sowie einen Beitrag zum Wissens- und Kompetenzaufbau auch 

in den Ortsgemeinden: 

g) Die UTG koordiniert das Projekt administrativ und werbetechnisch. Die UTG macht 

Werbung für das Projekt und stellt entsprechendes Werbemittel und Information zur 

 
2 s. Anlage 1: Kap. C. - ORGANISATION DES PROJEKTS - Ziff. 2 insbesondere Pkt. 2.1 und 2.2 
3 s. Anlage 1: Kap. C. - ORGANISATION DS PROJEKTS - Ziff. 3, Pkt. 3.2, 3.3 und 3.4 
4 s. Anlage 1: Kap. C. - ORGANISATION DES PROJEKTS - Ziff. 2, Pkt. 2.1 
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Verfügung. Über die mit der Usedom-Card verbundenen Leistungen werden Infor-

mationen für die unterschiedlichen Anspruchsgruppen bereitgestellt.  

h) Weiterhin erstellt sie die notwendige UsedomCard/Gästekarte und reicht diese an 

die Projektgemeinden aus.  

i) Die UTG hält die volle Rechteinhaberschaft der „UsedomCard/Gästekarte“. 

(3) Die UTG organisiert, koordiniert und moderiert den begleitenden Steuerungskreis (s. § 

20). 

(4) Die UTG koordiniert - basierend auf den gemeldeten Übernachtungen gästebeitragszah-

lender Urlauber - die Abrechnung zwischen den Projektpartnern. 

(5) Die UTG wird zur Durchführung der Aufgabe geeignetes Personal einsetzen und die 

notwendigen Räumlichkeiten mit Büroausstattung zur Verfügung stellen. Das operative 

Abrechnungs- und Vertragsmanagement wird zentral von einer dem Umfang der Tätig-

keit erforderlicher Anzahl von Person(en) in Vollzeit | Teilzeit abgewickelt. 

 

§ 18 – Schweigepflicht, Datenschutz, Haftung 

(1) Die UTG ist verpflichtet, über alle Informationen, die ihr im Zusammenhang mit ihrer 

Tätigkeit für die Gemeinden bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichwohl 

ob es dabei um die einzelne Gemeinde selbst oder deren Geschäftsverbindungen han-

delt, es sei denn, dass die jeweilige Vertragspartei (Vertragsgemeinde) sie von dieser 

Schweigepflicht entbindet. 

(2) Die UTG ist befugt, die ihr anvertrauten, insbesondere personenbezogenen, Daten im 

Rahmen ihrer Tätigkeit zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen. Bei Einschaltung Drit-

ter hat die UTG deren Verpflichtung zur Verschwiegenheit sicherzustellen. Die UTG ist 

verpflichtet, für die Sicherheit und den Schutz der bei ihr anfallenden personenbezoge-

nen Daten ausreichende organisatorische Maßnahmen zu ergreifen. 

(3) Die Parteien schließen gleichzeitig zu dieser Vereinbarung mit der UTG und, soweit er-

forderlich, untereinander einen Vertrag zur Verarbeitung personenbezogener Daten im 

Auftrag gem. Art. 28 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), § 62 Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG), § 4 Gesetz zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung seiner 

Daten (Landesdatenschutzgesetz – DSG M-V). 

(4) Die UTG haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, sowie für leichte Fahrlässigkeit 

bezüglich vertragswesentlicher Pflichten auch hinsichtlich ihrer Erfüllungsgehilfen. Im 

Übrigen ist jede Haftung ausgeschlossen. Dies gilt auch für sonstige Folgeschäden. Die 

Haftung ist u. a. insoweit ausgeschlossen, als Versicherungsschutz der jeweiligen Ver-

tragsgemeinde besteht. Die Beschränkung gilt nicht, wenn und soweit die Datensiche-

rung Bestandteil der von der UTG als beauftragter Dritter zu erbringenden Leistungen 

ist und sie gilt ferner nur für diejenigen Anwendungen, welche vollständig durch die UTG 

migriert worden ist. 

 

§ 19 – Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen 

Die UTG verpflichtet sich, alle ihr zur Verfügung gestellten Geschäfts- und Betriebsunterlagen 

ordnungsgemäß aufzubewahren, insbesondere dafür zu sorgen, dass Dritte keine Einsicht 

nehmen können. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen werden während der Dauer des 

Vertrages auf Anforderung, nach Beendigung des Vertrages unaufgefordert dem jeweiligen 

Vertragspartner zurückzugeben und auf einen von diesem benannten nachfolgenden Rechts-

träger zu übertragen. 
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Abschnitt 6 – Organisation der interkommunalen Zusammenarbeit im Projekt 

 

§ 20 – Steuerungskreis 

(1) Die Bürgermeister der in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden treffen in Form eines Steue-

rungskreises mindestens halbjährlich zu einer interkommunalen Arbeitsbesprechung zu-

sammen. Im Rahmen dieser Arbeitsbesprechungen werden die konkreten Maßnahmen 

in der Zusammenarbeit der Kooperationsgemeinden erarbeitet und, soweit erforderlich, 

die Beschlussfassungen der Gemeindevertretungen vorbereitet und die Erfahrungen im 

Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Kooperationsvereinbarung ausgetauscht.  

(2) Die Parteien setzen einvernehmlich einen "Steuerungskreis" ein, der Details klärt, Un-

stimmigkeiten beseitigt, notwendige Innovationen umsetzt, das Projekt beaufsichtigt und 

das Projekt fortschreibt. Über den Steuerungskreis werden strategische und grundsätz-

liche Entscheidungen der Parteien, die für das Projekt notwendig sind, getroffen. 

(3) Der Steuerungskreis übernimmt spätestens sechs Monate vor Ende der Modellregionen-

laufzeit die lt. Projektbeschreibung (Anlage 4)5 aufgeführten Aufgaben. 

(4) Der Steuerungskreis besteht aus jeweils einem Vertreter der Parteien. Einzelheiten ins-

besondere zur Zusammensetzung und Stimmberechtigung für einen Projektbeitritt be-

stimmen sich lt. Projektbeschreibung der Parteien (Anlage 4)6. 

 

§ 21 – Weiterführende Zusammenarbeit 

(1) Die Partnergemeinden stellen sicher, dass für die in ihrem Gemeindegebiet weiter um-

zusetzenden Teilschritte und hierfür etwa erforderliche Bestätigungen der Rechtsauf-

sichtsbehörden oder des Fördermittelgebers des Vorhabens Modellregion „Insel Use-

dom und Stadt Wolgast“ sowie erforderliche Bekanntmachungen in eigener Verantwor-

tung zeitgerecht beigebracht werden. 

(2) Das Projekt ist offen für weitere Projektbeteiligte. Einzelheiten und Voraussetzungen für 

einen Projektbeitritt bestimmen sich lt. Projektbeschreibung der Parteien (Anlage 4)7.    

(3) Perspektivisch ist beabsichtigt, dass die in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden ein Unter-

nehmen in gemeinsamer Trägerschaft gründen, welches insbesondere die Funktion ei-

ner Abrechnungsstelle und die Betreiberfunktion einer regionalweiten Gästekarte über-

nehmen soll. Zugleich soll das Gemeinschaftsunternehmen als Ansprech- und Vertrags-

partner für weitere Gemeinden agieren, um die teils bereits vorliegenden Voraussetzun-

gen mit dem Ziel der Anerkennung als Tourismusregion zu bestätigen und die weiteren 

Bedingungen für eine Anerkennung zu schaffen. Die Übernahme weiterer Aufgaben 

bleibt unberührt. 

 

§ 22 – Abwicklung der Sachkosten der interkommunalen Arbeitsgemeinschaft 

(1) Die nach diesem Vertrag begründete Arbeitsgemeinschaft der Kooperationsgemeinden 

als solche unterhält kein eigenes Finanzbudget. Für Sachkosten plant jede Partei die 

erforderlichen Finanzmittel haushaltsrechtlich für sich ein. Dies gilt insbesondere für: 

 
5 s. Anlage 4: Kap. C. - ORGANISATION DES PROJEKTS - Ziff. 1, Pkt. 1.1 
6 s. Anlage 4: Kap. C. - ORGANISATION DES PROJEKTS - Ziff. 1, Pkt. 1.2 
7 s. Anlage 4: Kap. C. - ORGANISATION DES PROJEKTS - Ziff. 1, Pkt. 1.3 
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a) gemeindeseitig selbst zu tragende Eigenmittelanteile mit Bezug zum Kommunalab-

gabenrecht und dem Modellregionenprojekt,  

b) durch die Hinzuziehung Dritter ggf. entstehende, nicht fördermittelfähige Kosten, 

sonstige Lasten und Abgaben und  

c) anteilig etwaige zu tragende Gründungs-, Eintragungs- und Transformationskosten 

mit Bezug zur beabsichtigten Ablösung des interimistischen Projektträgers nach 

Gründung/Errichtung eines in gemeinsamer Trägerschaft der Kooperationspartner 

befindlichen Unternehmens. 

(2) Die Abwicklung der Sachkosten erfolgt über den Projektträger, soweit dieser als Abrech-

nungsstelle eingesetzt wird. Bei den Parteien eingehende, auf die Abrechnungsstelle 

ausgestellte Rechnungen mit Bezug zum Gegenstand der Kooperation sind an den Pro-

jektträger zur Zahlungsabwicklung weiterzuleiten. 

 

Abschnitt 7 – Störungen bei Ausführung der Kooperationsvereinbarung 

 

§ 23 – Haftung und Streitbeilegung 

(1) Die Haftung der Parteien untereinander ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit  

beschränkt. 

(2) Für eintretende Risiken im Rahmen der Aufgabenerfüllung (z.B. Fördermittelrückforde-

rungen – Insolvenzrisiken) haften alle Parteien ebenfalls solidarisch zu gleichen Teilen. 

Von der solidarischen Haftung ausgenommen sind Risiken, die aufgrund eines vorsätz-

lichen oder grob fahrlässigen Verhaltens einer Partei entstehen. 

(3) Die jeweilige Kooperationsgemeinde ist dem beauftragten Projektträger UTG im Innen-

verhältnis für sämtliche Schäden, die diesem durch eine vom Partner verursachte Pflicht-

verletzung erwachsen, verschuldensunabhängig zum Schadenersatz verpflichtet. Dies 

gilt insbesondere im Falle von nicht rechtzeitiger oder vollständiger Mittelweiterleitung 

anteiligen Kurabgabevolumens im Gegenstand dieser Kooperationsvereinbarung sowie 

Mittelrückforderungen infolge Nichtbeachtung von Vorgaben der Zuwendungsbescheide 

und nicht fristgerechter Verwendung der Zuschussmittel. Im Übrigen gelten die gesetzli-

chen Bestimmungen. 

(4) Die Parteien werden sich bemühen, alle künftig entstehenden Fragen und Probleme im 

Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags partnerschaftlich und wirtschaftlich 

einvernehmlich zu regeln. 

(5) Für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser interkommunalen 

Kooperationsvereinbarung ergeben, ist Greifswald örtlicher Gerichtsstand. 

 

§ 24 – Sonderbestimmung zur Steuerpflicht der interkommunalen Zusammenarbeit 

(1) Die interkommunale Zusammenarbeit ist gesetzlich nicht abschließend geregelt. Bei ei-

ner Änderung der Gesetzeslage oder falls sich bei Prüfungen eine Steuerzahllast rück-

wirkend oder für die Zukunft ergeben sollte, ist diese einschließlich etwaiger Nebenleis-

tungen (wie Zinsen; Verspätungszuschläge, usw.) von den Parteien jeweils zu gleichen 

Teilen nachzuzahlen bzw. künftig zu entrichten. Entsprechendes gilt für die Rückzahlung 

etwaiger Erstattungen.  

(2) Eingelegte oder einzulegende Rechtsmittel lassen die vorstehende Ausgleichspflicht un-

berührt. Sofern die Parteien übereinkommen, Rechtsmittel einzulegen, haben sie auch 
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für die entstehenden Prozesskosten jeweils zu gleichen Teilen einzustehen. In jedem 

Fall bleibt der Projektträger in der Funktionswahrnehmung als Abrechnungsstelle auch 

ohne die Zustimmung der übrigen Parteien berechtigt, Rechtsmittel auf eigenes Risiko 

und Kosten einzulegen. 

(3) Die Parteien gehen davon aus, dass die hier zwischen den Parteien vereinbarten Tätig-

keiten der Weiterleitung anteiligen Kurabgabevolumens an den Projektträger als Abrech-

nungsstelle – soweit diese gegen Kostenerstattung tätig wird – nicht der Umsatzsteuer 

unterliegen. Anderenfalls sind die Parteien verpflichtet, der Abrechnungsstelle die durch 

die Steuerpflicht entstehenden Mehrbelastungen – auch rückwirkend – auszugleichen.  
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Abschnitt 8 – Geltungsdauer, Beendigung und Beschlussvollzug 

 

§ 25 – Laufzeit, Geltungsdauer, Kündigung und Vertragsbeendigung 

(1) Der öffentlich-rechtliche Vertrag tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 

der Genehmigung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Vertrag kann 

von den Vertragsparteien mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalender-

jahres, frühestens jedoch nach Ablauf von 2 Jahren, ordentlich gekündigt werden. Davon 

unberührt bleibt das außerordentliche Kündigungsrecht aus wichtigem Grund.  

(2) Der Vertrag ist schriftlich gegenüber sämtlichen anderen Beteiligten unter Vorlage des 

zur Kündigung berechtigenden Gremienbeschlusses zu kündigen. 

(3) Der Vertrag endet in allen Fällen der Kündigung, nachdem auf Basis der von den Pro-

jektgemeinden jeweils vorzulegenden Daten, eine Nachkalkulation vorgenommen und 

abgerechnet, d.h. etwaige Spitzausgleiche zwischen den Kooperationspartnern verrech-

net wurden. Ergänzend gilt § 27 Abs. 2 (Folgen der Vertragsbeendigung). 

(4) Der Vertrag endet - ohne dass es einer Kündigung durch eine oder mehrere Parteien 

bedarf - mit Bezug zu den Bestimmungen der interimistischen Tätigkeit der UTG, so-

bald/soweit diese nach Gründung/Errichtung eines in gemeinsamer Trägerschaft der Ko-

operationspartner befindlichen Unternehmens abgelöst wird. 

(5) In Fällen der Kündigung, Beendigung oder des Eintritts von besonderen, im Vertrag be-

stimmten Gründen (s. § 26), ist der Vertrag anzupassen. 

 

§ 26 – Anpassung und Kündigung aus wichtigem Grund 

(1) Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend sind, 

sich seit Abschluss des Vertrages so wesentlich geändert, dass einer Vertragspartei das 

Festhalten an der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann 

diese Vertragspartei eine Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhält-

nisse verlangen oder, sofern eine Anpassung nicht möglich oder einer Vertragspartei 

nicht zuzumuten ist, den Vertrag kündigen. Die Kooperationsgemeinde kann den Vertrag 

auch kündigen, um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseiti-

gen. 

(2) Jeder Partner kann seine Beteiligung am Vorhaben „IKZ-gemeinsame Kurabgabe in ei-

nem einheitlichem Erhebungsgebiet“ aus wichtigem Grund außerordentlich kündigen. 

Die Kündigung muss unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten schriftlich gegenüber 

allen anderen unterzeichnenden Kooperationspartnern erklärt werden. 

(3) Mit Wirksamwerden der außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund scheidet 

der kündigende Partner aus dem Vorhaben „IKZ-gemeinsame Kurabgabe in einem ein-

heitlichem Erhebungsgebiet“ aus. Ergänzend gilt § 27 (Folgen der Vertragsbeendigung). 

(4) Ein wichtiger, die jeweilige Partei zur Kündigung berechtigender Grund liegt vor, wenn 

einer der jeweils anderen Partner diesen Vertrag wirksam gekündigt hat.  

(5) Die Kündigung aus wichtigem Grund ist in schriftlicher Form gegenüber jedem Mitglied 

unter Nachweis des zur Kündigung ermächtigenden Beschlusses durch das jeweilige 

gemeindliche Vertretungsgremium zu erklären. Sie soll begründet werden. Eine Kündi-

gung in elektronischer Form gemäß § 126a BGB wird ausgeschlossen. 
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(6) Sofern ein Mitglied durch Kündigung ausscheidet, ist die Vereinbarung von den Beteilig-

ten zu ändern. Sofern zwischen den verbleibenden Vertragsparteien nicht anders ver-

einbart, bleibt die Wirksamkeit dieser Vereinbarung von der Kündigung einzelner Ver-

tragspartner unberührt. Die verbliebenen Vertragsparteien werden sich in diesem Falle 

über die Fortsetzung dieser Vereinbarung neu verständigen. 

 

§ 27 – Folgen der Vertragsbeendigung  

(1) Wird der Vertrag gekündigt oder einvernehmlich aufgelöst, fallen die in § 2 Abs. 1 und 2 

genannten Aufgaben, soweit sie die Gebietszuständigkeit der jeweiligen Vertragspartei 

betreffen, ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsbeendigung wieder der 

jeweiligen Vertragspartei zu. 

(2) Zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung laufende Arbeiten werden nach Maßgabe dieser 

Vereinbarung fortgeführt und abgewickelt. Zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung lau-

fende Aufgaben des Projektträgers werden nach Maßgabe dieser Vereinbarung fortge-

führt und abgewickelt. 

 

§ 28 – Beschlussvollzug 

(1) Die Bürgermeister vollziehen die Beschlüsse der „IKZ - gemeinsame Kurabgabe in ei-

nem einheitlichen Erhebungsgebiet“ in ihren Verwaltungen, soweit nicht ein Mitglied der 

KAG für den Vollzug in rechtlich zulässiger Weise bevollmächtigt oder beauftragt ist. 

(2) Alle durch die KAG beschlossenen Regelungen und Vereinbarungen sowie eventuell 

einzugehenden Verpflichtungen dürfen erst vollzogen werden, wenn die jeweils zustän-

digen Gremien der Mitglieder diesen zugestimmt haben. Dies gilt nicht, soweit es sich 

bei dem Vollzug eines Beschlusses um „laufende Angelegenheiten der Verwaltung“ des 

jeweiligen Mitglieds handelt (§ 38 Abs. 3 S. 2 KV M-V). 

 

Abschnitt 9 – Abschließende Regelungen 

 

§ 29 – Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. Übereinstimmende mündliche Vereinbarungen der Par-

teien sind unverzüglich schriftlich zu bestätigen.  

(2) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurch-

führbar oder sollte sich eine Lücke in diesem Vertrag herausstellen, so wird dadurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Nicht geregelte Sachverhalte oder 

fehlerhafte Bestimmungen werden in enger Abstimmung auf Verwaltungsebene unver-

züglich schriftlich geregelt, die im Falle einer fehlerhaften Bestimmung dieser in zulässi-

ger Weise möglichst nahekommt. 

 

§ 30 – Inkrafttreten, Genehmigung und Bekanntmachung 

(1) Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung aller Vertragsparteien nach zustimmender 

Beschlussfassung durch deren Gemeinderäte und Ausschüsse sowie der Rechtsauf-

sichtsbehörde sowie nach ihrer Unterzeichnung, auch rückwirkend mit Wirkung ab dem 

01.01.2023, in Kraft. 
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(2) Der Vertrag der Gemeinden wird, soweit gesetzlich erforderlich, der unteren Rechtsauf-

sichtbehörde (Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald) zur Genehmigung 

vorgelegt8. 

(3) Die beteiligten Gebietskörperschaften machen diesen Vertrag und seine Anlagen nach 

den für die Bekanntmachung eigener Satzungen geltenden Vorschriften öffentlich be-

kannt. Die Vereinbarung wird am Tage nach der letzten Bekanntmachung wirksam. 

 

§ 31 – Änderungen dieser Vereinbarung 

Sofern die Vertragsparteien Änderungen dieser Vereinbarung beschließen, werden sie die 

hierfür erforderlichen Bekanntmachungen vornehmen, sowie die erforderliche Unterrichtung 

der zuständigen Aufsichtsbehörden vornehmen. 

 

§ 32 – Anlagen 

Die diesem Vertrag beigefügten Anlagen sind Bestandteile der vertraglichen Vereinbarung. 

 

§ 33 – Ausfertigungen 

Von diesem Vertrag werden acht identische Ausfertigungen erstellt. Die einheitliche Ausferti-

gung wird von allen Vertragsbeteiligten im Original unterzeichnet. 

 

§ 34 – Rechtscharakter 

Mit diesem Vertrag schließen die Vertragsbeteiligten einen sog. kooperationsrechtlichen öf-

fentlich-rechtlichen Vertrag im Sinne des § 54 Satz 1 VwVfG M-V. Eine kommunale Zusam-

menarbeit nach Maßgabe von §§ 149, 167 KV M-V wird hiermit nicht vereinbart. 

 

Anlagen:  

Anlage 1: Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe für die anerkannten Seebäder der 
Insel Usedom, aufgestellt von der KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH 

Anlage 2: Kalkulation der gemeinsamen Kurabgabe des Jahres 2023 für die anerkannten 
Seebäder der Insel Usedom, aufgestellt von der KUBUS Kommunalberatung und 
Service GmbH zzgl. der Kurzformdarstellung (siehe S. 17 ff.) 

Anlage 3: Bericht über die Vorgehensweise zur Kalkulation der gemeinsamen Kurabgabe 
des Jahres 2023 für die anerkannten Seebäder der Insel Usedom, aufgestellt von 
der KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH 

Anlage 4: Projektbeschreibung/Projektsteckbrief 

Anlage 5:  Verzeichnis der zu Kur- und Erholungszwecken bereit gestellten öffentlichen  
 Einrichtungen 

Anlage 6: Auflistung der zur kostenlosen oder ermäßigten Nutzung des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs vorgesehenen Bus-/Bahnverbindungen (siehe S. 19) 

 
8  § 167 Abs. 5 Satz 1 und 2 KV M-V lautet: „Der öffentlich-rechtliche Vertrag bedarf der Schriftform 

und der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Erfüllung 
ausschließlich freiwilliger Aufgaben des eigenen Wirkungskreises ist abweichend von Satz 1 anzu-
zeigen.“ 
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Nachrichtlich (Nicht Bestandteil des Vertrages):  

Beschlussübersicht zur Genehmigung des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Erhebung  

einer gemeinsamen Kurabgabe der Gemeinden – Gremien und Ausschüsse  
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VERTRAGSUNTERZEICHNUNG 

 

(UNTERSCHRIFTEN | SIEGEL) 

__________________________________________________________________________ 

Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, vertreten durch Bürgermeisterin Dr. Laura Isabelle Maris-

ken und dem 1. Stellvertreter der Bürgermeisterin Andreas Hartwig 

 

__________________________________________________________________________ 

Gemeinde Ostseebad Ückeritz, vertreten durch Bürgermeister Axel Kindler und  

dem 1. Stellvertreter des Bürgermeisters Marco Biedenweg 

 

__________________________________________________________________________ 

Gemeinde Seebad Loddin, vertreten durch Bürgermeister Ulrich Hahn und dem 1. Stellver-

treter des Bürgermeisters Olaf Hagemann 

 

__________________________________________________________________________ 

Gemeinde Ostseebad Koserow, vertreten durch Bürgermeister René König und  

dem 1. Stellvertreter des Bürgermeisters Friedhelm Lietz 

 

__________________________________________________________________________ 

Gemeinde Seebad Zempin, vertreten durch Bürgermeister Werner Schön und  

dem 1. Stellvertreter des Bürgermeisters Hans Schütt 

 

__________________________________________________________________________ 

Gemeinde Ostseebad Zinnowitz, vertreten durch Bürgermeister Peter Usemann und  

dem 1. Stellvertreter des Bürgermeisters Fred Kruggel 

 

__________________________________________________________________________ 

Gemeinde Ostseebad Karlshagen, vertreten durch Bürgermeister Sven Käning und  

dem 1. Stellvertreter des Bürgermeisters Wolfgang Hümer 

 

__________________________________________________________________________ 

Gemeinde Ostseebad Trassenheide, vertreten durch Bürgermeister Michael Dumke und  

dem 1. Stellvertreter des Bürgermeisters Torsten Kaliebe 
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Anlage 2:  Kurzformdarstellung Kalkulation der gemeinsamen Kurabgabe 2023 

 

Gemeinsame Kurabgabe 

Inhalt: 

Zur Vereinheitlichung der Kurabgabe und Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen in 

Bezug auf die Abgabepflicht haben sich die beteiligten Gemeinden dazu entschieden, gem.  

§ 11 Abs. 1 S. 2 Kommunalabgabegesetz Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) eine ge-

meinsame Kurabgabe zu erheben. 

 

Beteiligte: 

• Gemeinden der Insel Usedom, die eine Kur-/Gästekarte ausgeben 

• Usedom Tourismus GmbH, die als Projektträger die Kalkulation der gemeinsamen 

Kurabgabe koordiniert und die Abrechnung zwischen den Gemeinden vornimmt 

 

Einheitliche Rahmenbedingungen – harmonisierte Satzung: 

• Die bestehenden Satzungen der bereits prädikatisierten Gemeinden mit Kurabgabe 

wurden zu einer einheitlichen Satzung für die gesamte Tourismusregion harmonisiert. 

• Befreiungstatbestände: Kinder bis 6 Jahre (bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres) 

• Ermäßigungen: keine 

• Saisonzeiten: 

- Hauptsaison: 01.04. – 31.10. 

- Nebensaison: Rest des Erhebungsjahres (01.01. – 31.12.) 

 

Gemeinsame Kurabgabe: 

• Kalkulationsmethodik: 

- kostendeckend:  

1. Kurabgabe (netto) Hauptsaison: Die festgestellten umlagefähigen Aufwendun-

gen werden durch die gewichteten Umlageeinheiten (Aufenthaltstage der orts-

fremden Personen mit Erholungszweck, gewichtet nach Saisonzeiten) geteilt.  

2. Kurabgabe (netto) Nebensaison: 75% der Höhe der Kurabgabe der Hauptsai-

son 

3. Jahreskurabgabe (netto): 28 (zugrunde gelegte Nutzungstage) x Höhe der 

Kurabgabe (netto) der Hauptsaison 

- steuerliche Bewertung: netto; Zudem melden die Gemeinden ggf. einen Betrag, 

bei dem sie davon ausgehen, dass ein Vorsteuerabzug nicht mehr möglich sein 

wird. 

- Vorkalkulation 2023: Jede Gemeinde kalkuliert individuell und bringt ihre Kalkula-

tion in die gemeinsame Kalkulation ein. Für eine abgabenrechtliche Vergleichbar-

keit sind folgende Parameter angeglichen worden:  
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1. Keine Berücksichtigung kalkulatorischer Wagniskosten 

2. Keine Berücksichtigung von Zuschüssen und Zuwendungen bei den Abschrei-

bungen (§ 6a Abs. 2 KAG M-V) 

3. Keine Berücksichtigung kalkulatorischer Zinsen 

- Für die weiteren Jahre ist eine weiterführende Harmonisierung hinsichtlich der Ein-

richtungen, die als kurabgabefähiger Aufwand in die Kalkulation eingebracht wer-

den, vorgesehen. 

- Das Kalkulationsmodell lässt die Einbindung weiterer Gemeinden zu. 

- Nachkalkulation: Jede Gemeinde führt bis zum 30.06. des Folgejahres auf Basis 

der IST-Zahlen eine Nachkalkulation durch (Über- oder Unterdeckungen können 

innerhalb der nächsten 3 Jahre im Rahmen der Vorkalkulation je Gemeinde aus-

geglichen werden). 

• Abrechnung:   

- Jährlich, auf Basis der gemeindeindividuellen Nachkalkulationen 

- Die UTG stellt dazu entsprechende Rechnungen an die Gemeinden und zahlt bzw. 

empfängt die jeweiligen Ausgleichszahlungen: 

1. Ausgleichszahlungen erhalten die Gemeinden, die im Vergleich zu ihrer kalku-

lierten, gemeindespezifischen Kalkulation über die gemeinsame Abgabe weni-

ger einnehmen 

2. Ausgleichszahlungen leisten die Gemeinden, die im Vergleich zu ihrer kalku-

lierten, gemeindespezifischen Kalkulation über die gemeinsame Abgabe mehr 

einnehmen 

• Kosten: 

- 2023: Prognose 200.000 € für die interimistische Geschäftsbesorgung und An-

schaffung sowie Erweiterung der UsedomCard-Technik, finanziert über Fördermit-

tel Modellregion 

- ab 2024: Prognose 145.000 € für den Betrieb der UsedomCard mit gemeinsamer 

Kurabgabe und Abrechnung, finanziert über eine noch zu kalkulierende Gäste-

Card-Umlage i.H.v. voraussichtlich 0,02 € (brutto, inkl. MwSt.) 
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- Zahlungsströme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Höhe Kurabgabe (für das Erhebungsjahr 01.01. – 31.12.2023) & Ausgleichszahlungen (Prognose): 
 

 

IST 2022 Vorkalkulation 2023 Prognose Nachkalkulation 

Abgabe je 
Gemeinde 

HS (brutto): 

Abgabe je 
Gemeinde 

HS (netto)*: 

Deckungsbedarf 
je Gemeinde: 

Gemeinsame 
Abgabe 

HS (netto): 

Einnahmen 
je Gemeinde ge-

meinsame Abgabe 
(netto): 

Ausgleichs- 
zahlung (netto): 

Trassen-
heide 

2,30 € 2,68 € 1.263.489,25 € 

2,52 € 

exkl. ÖPNV 

1.190.536,69 € 72.952,57 € 

Zinnowitz 2,50 € 2,50 € 2.533.581,87 € 2.555.770,46 € -22.188,59 € 

Karlshagen 2,30 € 2,48 € 1.300.628,77 € 1.324.768,92 € -24.140,15 € 

Zempin 2,30 € 2,59 € 780.902,21 € 761.749,67 € 19.152,53 € 

Koserow 2,00 € 2,00 € 1.249.331,83 € 1.572.558,98 € -323.227,15 € 

Loddin 2,00 € 2,23 € 1.008.765,11 € 1.140.083,89€ -131.318,79 € 

Ückeritz 1,60 €* 2,68 € 1.200.383,82 € 1.129.290,37 € 71.093,45 € 

Heringsdorf 2,30 €* 2,61 € 10.215.729,08 € 9.878.052,95 € 337.676,13 € 

   *exkl. ÖPNV 
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Anlage 5: Auflistung der zur kostenlosen oder ermäßigten Nutzung des öffentli-

chen Personennahverkehrs vorgesehenen Bus-/Bahnverbindungen 

 

Beteiligte: 

• Verkehrsunternehmen Usedomer Bäderbahn GmbH, die die Leistung im Busverkehr 

bereitstellt 

• Verkehrsunternehmen DB Regio AG, die die Leistung im Schienenverkehr bereitstellt 

• Gemeinden der Insel Usedom, die eine Kur-/Gästekarte ausgeben 

• Usedom Tourismus GmbH, die als Projektträger die Kur-/Gästekarte (UsedomCard) 

betreibt und die ÖPNV-Leistung koordiniert  

 

Kooperation Usedomer Bäderbahn GmbH 

• Ticketfreie Mitfahrt für Übernachtungsgäste, Dauercamper und Zweitwohnungsbesit-

zer und Tagesgäste mit Kur-/Gästekarte: 

- alle Buslinien der Usedomer Bäderbahn GmbH (272, 273,274, 281, 282, 283, 284, 

285, 286, 287, 290, 291; mit Ausnahme der Linie 271 Wolgast – Greifswald) 

• Nutzungsbedingungen: 

- Die ticketfreie Mitfahrt gilt nur in Verbindung mit einer gültigen Kur-/Gästekarte. 

- Kinder bis 6 Jahre werden kostenfrei befördert.  

- Kur-/Gästekarten sind personengebunden und nicht übertragbar. 

- Die Kur-/Gästekarte gilt ausschließlich für die Personenbeförderung, aber nicht für 

die kostenfreie Mitnahme von Tieren oder Fahrrädern. Hier gelten die jeweiligen Ta-

rifbestimmungen. 

- Die ticketfreie Nutzung des Busverkehrs über die Kur-/Gästekarte ist an Schultagen 

(Mo-Fr) erst ab 09.00 Uhr möglich. 

 

Kooperation DB Regio AG 

• Ticketfreie Mitfahrt für Übernachtungsgäste, Dauercamper und Zweitwohnungsbesit-

zer und Tagesgäste mit Kur-/ Gästekarte: 

- Bahnlinie RB 23 Swinemünde – Heringsdorf – Zinnowitz – Wolgast – Züssow 

- Bahnlinie RB 24 Zinnowitz – Peenemünde 

• Nutzungsbedingungen: 

- Die ticketfreie Mitfahrt gilt nur in Verbindung mit einer gültigen Kur-/Gästekarte. 

- Kinder bis 6 Jahre werden kostenfrei befördert.  

- Kur-/Gästekarten sind personengebunden und nicht übertragbar. 

- Kur-/Gästekarten gelten nicht für die Anreise. 

- Die Kur-/Gästekarte gilt ausschließlich für die Personenbeförderung, aber nicht für 

die kostenfreie Mitnahme von Tieren oder Fahrrädern. Hier gelten die jeweiligen Ta-

rifbestimmungen. 
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Nachrichtlich (Nicht Bestandteil des Vertrages) 

Übersicht: Genehmigung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Erhebung einer 

 gemeinsamen Kurabgabe der Gemeinden – Gremien und Ausschüsse 

 

Die interkommunale Kooperationsvereinbarung wurde genehmigt: 

 

1.1. vom Gemeinderat der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf am __________   

1.2.  vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebs „Kaiserbäder Insel Usedom“ am ____________ 

 

2.1. vom Gemeinderat der Gemeinde Ostseebad Ückeritz am __________ 

2.2.  vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebs „Kurverwaltung Ostseebad Ückeritz“  

am ____________ 

 

3.1. vom Gemeinderat der Gemeinde Seebad Loddin am __________ 

3.2.  vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebs „Kurverwaltung Gemeinde Seebad  

Loddin“ am ____________ 

 

4.1. vom Gemeinderat der Gemeinde Ostseebad Koserow am __________ 

4.2.  vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebs „Kurverwaltung Ostseebad Koserow“  

am ____________ 

 

5.1. vom Gemeinderat der Gemeinde Seebad Zempin am __________ 

5.2. vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebs „Fremdenverkehrsamt Gemeinde Seebad  

Zempin“ am ____________ 

 

6.1. vom Gemeinderat der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz am __________ 

6.2.  vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebs „Kurverwaltung der Gemeinde Ostseebad  

Zinnowitz“ am ____________ 

 

7.1. vom Gemeinderat der Gemeinde Ostseebad Karlshagen am __________ 

7.2. vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebs „Tourismus und Wirtschaft“ am ____________ 

 

8.1. vom Gemeinderat der Gemeinde Ostseebad Trassenheide am __________ 

8.2. vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebs „Kurverwaltung der Gemeinde Ostseebad 

Trassenheide“ am ____________ 

 



 
ANLAGE 4  
zur Kooperationsvereinbarung der Gemeinden über die Erhebung einer 
gemeinsamen Kurabgabe in einem einheitlichen Erhebungsgebiet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Projektsteckbrief 
 
 

„Eine Insel – ein Erholungsgebiet – ein Erhebungsgebiet“:  
 

„UsedomCard + ÖPNV“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgegeben von:  

Usedom Tourismus GmbH 

 
  



 1 

A. PROJEKTBESCHREIBUNG 

1.  Hintergrund 

Entlang der Ostseeküste Usedoms sind die dort gelegenen Gemeinden Karlshagen, Trassen-

heide, Zinnowitz, Zempin, Koserow, Loddin, Ückeritz sowie Heringsdorf als See- bzw. See-

heilbäder auf Grundlage des Kurortgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (M-V) prädikatisiert. 

In diesen Orten werden auf Grundlage des Kommunalabgabengesetz (KAG) M-V in Verbin-

dung mit dem Kurortgesetz (KOG) M-V Kur- und Fremdenverkehrsabgaben erhoben, um die 

mit dem Tourismusbetrieb in Verbindung stehenden Ausgaben zu finanzieren. 

Ückeritz und Heringsdorf haben jeweils ihre Kurkarte, die als Nachweis über die bezahlte 

Kurabgabe gilt, um ÖPNV-Leistungen erweitert. Inhaber (Gäste wie Einwohner) der jeweiligen 

Kur- bzw. Gästekarte können zusätzlich zu den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde ti-

cketfrei das Busangebot der Usedomer Bäderbahn GmbH (UBB) nutzen. 

Die weiteren Orte Sauzin, Krummin, Lütow, Peenemünde, Mölschow, Pudagla, Benz, Mellent-

hin, Rankwitz, Stolpe auf Usedom, Stadt Usedom, Dargen, Garz, Kamminke, Zirchow, Kors-

wandt und Stadt Wolgast konnten bislang keine Prädikatisierung nach dem Kurortgesetz M-V 

erlangen. 

Entsprechend Punkt 8 der Fortschreibung des Tourismuskonzeptes Insel Usedom 2015 – 

2020 ist die Zielsetzung der touristischen Akteure auf Usedom in diesem Themenfeld grund-

sätzlich die Anerkennung der Insel als ein Erholungsgebiet und einheitliches Erhebungsgebiet 

für touristische Abgaben. Eine gemeinsame Kurabgabe mit zentraler Abrechnung soll die 

Grundlage dieses einheitlichen Erhebungsgebietes bilden. Darüber hinaus soll die Kurkarte 

inselweit zu einer digitalen Gästekarte (UsedomCard) entwickelt werden, die dem Beispiel aus 

Heringsdorf und Ückeritz folgend insbesondere den ticketfreien ÖPNV, zzgl. Schienenverkehr, 

inkludiert. Der Betrieb dieser Gästekarte soll ebenfalls zentral erfolgen. 

 

2.  Projektwettbewerb Modellregionen 2020/2021 

Um zukunftsweisende Schwerpunktthemen der Landestourismuskonzeption M-V in ausge-

wählten Destinationen exemplarisch zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren, hat das 

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V (Wirtschaftsministerium) 

den Projektwettbewerb Modellregionen 2020/2021 zur Förderung ausgerufen.  

Dieser Projektwettbewerb richtete sich an touristische Regionen, die eine gebietsüber-grei-

fende Zusammenarbeit verankern und neue Ansätze zur Gestaltung eines zukunfts-weisen-

den Tourismus initiieren möchten. 

Die Erfahrungen in den Modellregionen sollen nach Evaluierung konkrete Ergebnisse vor Ort 

und Rückschlüsse für die weitere Umsetzung bis hin zur Anpassung gesetzlicher Grund-lagen 

wie zum Beispiel einem novellierten KOG und einem angepassten KAG liefern. 

 

3.  Voraussetzungen 

Alle Kommunen der Insel Usedom und die Stadt Wolgast haben den Grundsatzbeschluss ge-

fasst, eine gemeinsame Bewerbung als Modellregion an das Land M-V zu richten und mindes-

tens für den Projektzeitraum als Projektpartner interkommunal zu kooperieren.  

Nach einem entsprechenden Antrag durch die Antragsteller und der daraufhin erfolgten Er-

nennung durch das Wirtschaftsministerium hat mit Jahresbeginn 2021 für die Insel Usedom 

und die Stadt Wolgast die Umsetzung des Projektvorhabens Modellregion begonnen.  
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Neben der Ernennung als Modellregion und den damit verbundenen Fördermitteln zur Projek-

tumsetzung war insbesondere eine rechtliche Grundlage erforderlich, die es Gemeinden im 

ländlichen Raum ermöglicht, eine Kurabgabe zu erheben und damit Teil des einheitlichen Er-

hebungsgebietes werden zu können. 

Diese gesetzliche Grundlage wurde mit dem Gesetz zur Einführung von Tourismusorten und 

Tourismusregionen im Juli 2021 geschaffen, in dem zwei neue Prädikate eingeführt wurden, 

welche die jeweilige Gemeinde bzw. Region zur Erhebung einer Kurabgabe berechtigen. Die 

mit dem Gesetz einhergegangene Änderung des KAG M-V ermöglicht auch die Finanzierung 

von Gästekarten über eine Umlage. Ebenso ermöglicht die gleichzeitig umgesetzte Änderung 

des KOG M-V, dass Möglichkeiten der kostenfreien oder ermäßigten Nutzung des öffentlichen 

Personennahverkehrs und anderer Angebote über die Kurabgabe durch sämtliche Tourismus-

orte und Tourismusregionen des Landes mitfinanziert werden können. 

Die Modellregion Insel Usedom und Stadt Wolgast hat sich daraufhin auf die Anerkennung als 

„Tourismusregion“ verständigt, für die folgende Kriterien erfüllt sein müssen: 

1. Touristische Region vorzugsweise mit mindestens einem Kur- oder Erholungsort, 

2. Vorhandensein einer leistungsfähigen touristischen Infra- und Angebotsstruktur, 

3. Bestehen einer konzeptionellen Entwicklungsgrundlage (Tourismuskonzept) mit regi-

onalem Schwerpunkt, 

4. Nachweis einer regionalen Kooperationsbereitschaft mit übergemeindlich organisier-

ten Zusammenschlüssen einschließlich einer Harmonisierung des Satzungsrechts zur 

Erhebung der Kurabgabe, 

5. Aktivitäten im Hinblick auf ein gebietsbezogenes Marketing, 

6. Regionale branchenübergreifende Zusammenarbeit mit nachgeordneten Behörden, 

wie zum Beispiel Nationalparkämtern, Biosphärenreservatsämtern, Forstämtern und 

Naturparkverwaltungen. 

 

4.  Projektbeteiligte 

An der Umsetzung des Projektvorhabens sind folgende Projektpartner beteiligt: 

• Wirtschaftsministerium als Initiator des Projektwettbewerbs „Modellregionen 

2020/2021 zur Umsetzung der Landestourismuskonzeption, das seinerseits einen 

Umsetzungsmanager als zentralen Ansprechpartner für die Modellregionen zur Ver-

fügung stellt, 

• Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern als Fördermittelgeber  

• Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, Amt Usedom-Süd, Amt Usedom-Nord und Stadt 

Wolgast als Antragsteller für die Teilnahme am Modellregionenwettbewerb 

• Usedom Tourismus GmbH (UTG) als Koordinierungsstelle und interimistischer Ge-

schäftsbesorger, die eine zusätzliche, auf die Dauer des Modellregionenprojektes 

befristete Personalstelle in Form der Projektleitung Modellregion schafft 

•  „Beirat Modellregion“ als Arbeitskreis, der die UTG maßgeblich bei der Umsetzung 

des Modellregionenprojektes unterstützt 

• Projektträger als zentrale Organisation, die im Anschluss an das Modellregionenpro-

jekt die umgesetzten Maßnahmen im dauerhaften Betrieb fortsetzt 

• Steuerungskreis, der als Entscheidungsgremium den Projektverlauf nach Ablauf der 

Modellregionenlaufzeit fortschreibt 
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Für die Umsetzung der einzelnen Ziele erfolgt zudem eine enge Zusammenarbeit mit den Ei-

genbetriebsleitern/innen der bereits prädikatisierten Seebäder. 

Darüber hinaus werden für die Bearbeitung von speziellen Fachthemen (wie Digitalisierung, 

Gästekarte, Mobilität, Kommunalrecht) externe Fachberatungsunternehmen hinzugezogen. 

 

5.  Ziele des Projektes 

• Neuaufstellung der Organisation und Finanzierung des Tourismus 

• Einführung einer textlich gleichlautenden Abgabensatzung für jeden einzelnen Ort 

und der Stadt Wolgast 

• Neukalkulation der Abgabenhöhe für alle Orte (einheitliches Erhebungsgebiet mit 

gemeinsamer Kurabgabe) 

• Gültigkeit der Kurkarte in der gesamten Modellregion 

• Prüfung von Lösungen für die Befreiung der Einwohner und Angehörigen von der 

Kurabgabepflicht 

• Prüfung von zeitgemäßen Prädikaten im Kurortgesetz M-V in touristischen Desti-

nationen 

• Verbesserung der Infrastruktur und Mobilität durch Erprobung der Einbindung von 

ticketfreien ÖPNV-Angeboten in die Kurabgabe 

• Einführung einer digitalen Gästekarte für die Modellregion (UsedomCard) 

• Interkommunale Zusammenarbeit, mindestens für den Projektzeitraum der Modell-

region 

• Umsetzung und Fortführung der während der Modellregionenlaufzeit erprobten 

Maßnahmen 

 

6.  Projektzeitraum 

Die Modellregion „Insel Usedom mit Stadt Wolgast“ wurde durch den Minister für Wirtschaft, 

Arbeit und Gesundheit M-V am 13.10.2020 bestätigt. Die ursprüngliche Laufzeit des Projektes 

(01.01.2021 bis 31.12.2022) ist zwischenzeitlich bis Ende 2023 verlängert worden. 

Anschließend soll das Projekt über erste Umsetzungsergebnisse in einen dauerhaften Betrieb 

übergehen (insbesondere durch Betrieb einer inselweiten UsedomCard). 

 

7.  Finanzierungsmodell 

Die Modellregion erhält für die Dauer von zwei Jahren (Start 01.01.2021) jeweils 100.000 Euro 

pro Jahr für das Projektmanagement zur Finanzierung der Personalstelle sowie zur Beauftra-

gung von externen Fachberatern. Das Land M-V stellt für das Jahr 2023 weitere Mittel i.H.v. 

42.000 Euro bereit.  

Die Finanzierung der konkreten Vorhaben erfolgt aus dem EU-Förderprogramm REACT mit 

einer Förderquote i.H.v. 95%. Für die Modellregion Insel Usedom und Stadt Wolgast beträgt 

die Fördersumme der Projektsachkosten 840.000 Euro (brutto). Die Eigenmittel i.H.v. 42.000 

Euro brutto (5% der Fördersumme) finanzieren die Gesellschafter der UTG gemäß ihrer Ge-
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sellschafteranteile. Um die Liquidität der UTG zu schonen und die konkreten Vorhaben vorfi-

nanzieren zu können, ist ein zinsgünstiges Darlehen aufgenommen worden (Zinssatz: 0,0% 

p.a.; Darlehenssumme entspricht Fördersumme abzgl. Eigenmittel).  

Im Rahmen des Förderbudgets der Projektsachkosten sind folgende Vorhaben beantragt und 

bewilligt: 

• Externe Fachberatung zur Einführung einer gemeinsame Kurabgabe 

• Begleitende Rechtsberatung für die Erarbeitung von Verträgen 

• Aufbau einer regionalen Cardplattform mit digitalem Informationstool (Progressive 

Web App) 

• Anschaffung der erforderlichen Technik auf Ortsebene (insbesondere Meldeschein- 

und Cardmandanten) 

• Anschaffung von Kurkartenautomaten und Informationsstelen 

• Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes für den deutschsprachigen Teil der Insel 

Usedom 

Die Finanzierung des Projektes nach Ablauf der Modellregionenlaufzeit soll mehrschichtig er-

folgen: Einerseits ist eine GästeCard-Umlage für die Finanzierung der mit dem Betrieb einer 

inselweiten UsedomCard und Abrechnung der gemeinsamen Kurabgabe entstehenden Kos-

ten angedacht. Andererseits können weitere Fördermittel für etwaige zusätzliche, inselweite 

Projekte akquiriert werden. 

 

 

B. PROJEKTINHALT 

1.  Inselweite UsedomCard  

Die bisher in den prädikatisierten Seebädern ausgegebenen Kurkarten sollen harmonisiert und 

das Leistungsangebot der öffentlichen Einrichtungen um zusätzliche Angebote, mindestens 

ÖPNV, zu einer regionalen Gästekarte (UsedomCard) mit einheitlicher Gestaltung erweitert 

werden. Diese soll inselweit ausgegeben und akzeptiert sowie digital bereitgestellt werden 

können. 

Als Kartenmodell ist die im KAG M-V geregelte Umlagefinanzierung vorgesehen, so dass die 

Erhebung einer Kurabgabe Voraussetzung für die Ausgabe der UsedomCard in einer Ge-

meinde ist. 

 

1.1 Rechtliche Grundlagen  

Über die Schaffung eines einheitlichen Erhebungsgebietes mit der Anerkennung als Touris-

musregion erhalten alle Gemeinden der Insel Usedom einschließlich der Stadt Wolgast die 

Möglichkeit, eine Kurabgabe zu erheben.  

Aufgrund des rechtlich erforderlichen Eigenanteils, den Gemeinden aus ihrem Haushalt für die 

Nutzung der öffentlichen Einrichtungen durch die Einwohner vorhalten müssen, ist anzuneh-

men, dass ggf. nicht alle Gemeinden finanziell in der Lage sein werden, eine Kurabgabe zu 

erheben und damit die zukünftige UsedomCard auszugeben. Der finanzielle Spielraum ist ins-

besondere für Gemeinden mit Haushaltssicherungskonzept eingeschränkt. Die Möglichkeiten 

sind mit den betreffenden Gemeinden und unter möglicher Einbeziehung der Kommunalauf-

sicht abzustimmen. 
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Die Kurabgabe, die nach den Prämissen des Prädikates Tourismusregion harmonisierten Sat-

zungsregeln folgt, wird für die kurabgabeerhebenden Gemeinden einheitlich und gemeinsam 

kalkuliert und über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag gemäß § 54 Verwaltungsverfahrensge-

setz (VwVfG) M-V geregelt. Über die gemeinsame Abgabe wird eine gegenseitige Anerken-

nung und damit über die Gemeindegrenzen hinausgehende Gültigkeit der Kur-/Gästekarte ge-

währleistet. 

Leistungen, die zusätzlich in die Kurkarte integriert werden, werden über Kooperationsverein-

barungen (zwischen dem jeweiligen Leistungspartner und dem Projektträger sowie im Fall der 

ÖPNV-Leistung zusätzlich zwischen dem Projektträger und den kurabgabeerhebenden Ge-

meinden) geregelt. 

 

1.2 Organisatorische Grundlagen  

Für die Abrechnung der gemeinsamen Abgabe ist die Einrichtung einer Abrechnungsstelle 

vorgesehen (Abwicklung der Ausgleichszahlungen ohne Übertragung von hoheitlichen Kurab-

gabeaufgaben). Die Abrechnungsstelle soll gleichermaßen auch der Betreiber der Use-

domCard sein (Projektträger). Eine gesellschaftsrechtliche Prüfung der Umsetzungsmöglich-

keiten soll aufzeigen, in welcher Rechts-/Organisationsform diese Aufgaben wahrgenommen 

werden können. 

Um neben den Seebädern, die bereits eine Kurabgabe erheben, weitere Gemeinden der Re-

gion in das Projekt zu integrieren, muss insbesondere die Erhebung und Abwicklung der 

Kurabgabe organisatorisch geregelt werden. Da die Gemeinden im Achterland auf keine vor-

handenen Strukturen (in Form eines Eigenbetriebes) zurückgreifen können, ist eine Klärung 

möglicher Zuständigkeiten und Ressourcen erforderlich. Darüber hinaus müssen alle Beteilig-

ten (Unterkunftsbetriebe, Zimmervermittler, Gäste) dieser Gemeinden umfassend über die 

rechtlichen und technischen Erfordernisse, die mit der Erhebung einer Kurabgabe und Aus-

gabe einer Gästekarte in Zusammenhang stehen, informiert werden. Hierzu bedarf es insbe-

sondere auch Anwenderschulungen. 

 

1.3 Technische Grundlagen  

Die UsedomCard soll auf einem einheitlichen, technischen System basieren, welches sowohl 

in den Orten als auch auf regionaler Ebene implementiert wird (über Meldescheinsystem und 

Card-Mandanten).  

Elektronische Akzeptanzstellen (am Beispiel der Kartenlesegeräte in den UBB-Bussen) sollen 

bei Leistungspartnern nach Möglichkeit eingeführt werden, um perspektivisch Nutzerdaten ge-

mäß Datenschutz-Vorgaben zu generieren.  

Über den Aufbau einer Progressive Web App (PWA) kann die Karte digitale Services (z.B. 

Veranstaltungsempfehlungen, Bus- und Zugfahrpläne, Freizeitangebote, Sehenswürdigkeiten, 

Wettervorhersage) rund um den Aufenthalt des Gastes bieten. 

 

1.4 Kommunikative Grundlagen  

Die UsedomCard soll in einem einheitlichen Design gestaltet und ausgegeben werden. Ent-

sprechende Sicherheitsmerkmale, die vor Missbrauch der Karte schützen, Fahrberechtigungs-

nachweise (z.B. in Form eines QR-Codes) der Verkehrsunternehmen und das Logo der Insel 

Usedom sowie das Logo der Landesmarke M-V sind dabei gestalterische Pflichtelemente. 

Über die mit der Karte verbundenen Leistungen werden Informationen für die unterschiedli-

chen Anspruchsgruppen (Unterkunftsbetriebe, Zimmervermittler, Mitarbeiter/innen der Tourist-
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Informationen, Gäste und Leistungspartner) bereitgestellt. Dazu zählen insbesondere die Ge-

staltung einer Website bzw. Landingpage auf www.usedom.de, ein werblicher Flyer sowie ein 

Argumentationsleitfaden, der die Mehrwerte der inselweiten UsedomCard herausstellt und 

eine einheitliche Orientierung für ein Beschwerdemanagement bietet. Darüber hinaus erhalten 

Nutzer des technischen Cardsystems Bedienungsanleitungen, welche die Anwendung in der 

Praxis erklären. 

 

1.5 Landesweites GästeCard-System 

Alle Modellregionen sind auf regionaler Ebene bestrebt, eine Gästekarte einzuführen. Damit 

kein Flickenteppich aus unterschiedlichen Gästekarten mit unterschiedlichen Leistungen und 

nicht kompatiblen technischen Grundlagen entsteht, haben sich die Modellregionen auf Anfor-

derungen bei der Einführung von Gästekarten verständigt: 

• Zwischen den Regionen ist ein sowohl inhaltlich, als auch technisch weitgehend  

abgestimmtes Vorgehen zu erreichen.  

• Es sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 

- die Gästekarten wirtschaftlich tragfähig und zukunftsfähig/wettbewerbsfähig gestal-

tet werden und  

- ein landesweiter Ansatz (Anbindung an ein mögliches, landesweites GästeCard-

System) unterstützt wird. 

 

2.  ÖPNV als Basisleistung 

Zur Verbesserung der Attraktivität des ÖPNV, Schaffung eines klimagerechten Angebotes und 

insbesondere zur Entlastung der Verkehrssituation auf der Insel Usedom soll die ticketfreie 

Nutzung von Bus und Bahn Basisleistung der zukünftigen UsedomCard sein. 

Gleichzeitig soll die umlagefinanzierte Integration des ÖPNV in die Kur-/Gästekarte dazu die-

nen, dass über eine höhere Nachfrage und Nutzung die Verkehrsunternehmen ihr Angebot 

den Bedürfnissen der Region immer weiter anpassen, Versorgungsengpässe schrittweise be-

seitigen und an ihren Linien und Taktungen permanente qualitative Verbesserungen vorneh-

men. 

Die ÖPNV-Umlage beträgt 1,20 EUR (brutto) für Bus und Bahn pro Übernachtung/Aufenthalt 

und Gast. Dieser Preis ist ein Festpreis und gilt für die Jahre 2023 und 2024. 

Die ticketfreie Mitfahrt gilt für Übernachtungsgäste, Dauercamper, Zweitwohnungsbesitzer und 

Tagesgäste mit Kur-/Gästekarte: 

• im Busverkehr auf allen Buslinien der UBB, außer Linie 271 Wolgast – Greifswald 

(Stand Fahrplan Regionalbuslinie: 04.10.2022 – 01.01.2023) sowie 

• im Schienenverkehr auf der Bahnlinie RB 23 Swinemünde – Heringsdorf – Zinnowitz 

– Wolgast – Züssow und auf der Bahnlinie RB 24 Zinnowitz – Peenemünde (Stand 

Regio Pocket Fahrplan: 24.01.2022 – 10.12.2022) 

Die Beförderungsbedingungen und Abrechnungsmodalitäten sind in den entsprechenden Ko-

operationsvereinbarungen geregelt. Die ticketfreie ÖPNV-Nutzung für Einwohner, die eben-

falls in den kurabgabeerhebenden Gemeinden eine kostenfreie Jahreskurkarte erhalten, ist 

von allen Gemeinden ausdrücklich gewünscht. Ein Angebot liegt dazu von den Verkehrsun-

ternehmen vor. Die Finanzierung muss in den Gemeinden noch geprüft und abgestimmt wer-

den. 
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3. Weitere Angebote über die UsedomCard 

Neben dem ÖPNV als Basisleistung sollen weitere Angebote in die Gästekarte integriert wer-

den, worüber die Inhaber Mehrwerte bei Inanspruchnahme der jeweiligen Leistung erhalten.  

Zu diesen Angeboten zählen inselweite Leistungen aus dem Bereich Freizeit und Gastronomie 

sowie ggf. auch Dienstleitung und Einzelhandel. Die jeweiligen Anbieter sollen über das klas-

sische Anzeigengeschäft eingebunden werden. Dabei wird ein relevanter Rabatt oder Preis-

nachlass für die Cardinhaber gewährt ohne Provisions- oder Ausgleichszahlungen. Als Ge-

genleistung erhalten die Leistungspartner Werbeleistungen im Rahmen der kommunikativen 

Maßnahmen zur UsedomCard. 

Weitere Angebote sind im Bereich der Mobilität möglich. Neben der Einbindung von Bus und 

Bahn soll ein ganzheitliches Angebot verfolgt werden, um eine nahtlose Mobilität in der Region 

zu ermöglichen und den Individualverkehr deutlich zu reduzieren. Mit der Bewerbung wurde 

dazu bereits der Auftrag formuliert, die Einbindung eines inselweiten Fahrradverleihsystems 

zu prüfen. Darüber hinaus kommen Schifffahrts- sowie Carsharing-Angebote in Frage.  

Mit Blick auf das umlagefinanzierte Angebot im Bus- und Schienenverkehr, welches den Ge-

samtbetrag pro Gast und Übernachtung/Aufenthalt erhöht, wird die Finanzierung für weitere 

Mobilitätsangebote zu klären sein. Zusätzlich gilt es bei Angeboten, für die es mehr als nur 

einen Anbieter in der Region gibt, zu beachten, wie eine vergabe- und wettbewerbskonforme 

Integration erfolgen kann. 

 

 

C. ORGANISATION DES PROJEKTES 

1.  Steuerungskreis 

Um zentrale Weichenstellungen für das Projekt zu treffen, wird von den kurabgabeerhebenden 

Gemeinden und dem Projektträger ein Steuerungskreis eingerichtet. Dieser Steuerungskreis 

besteht aus jeweils einem Vertreter der entsprechenden Gemeinde sowie mindestens einem 

Vertreter des Projektträgers. Die Vertreter werden von den jeweiligen Parteien flexibel und je 

nach Entscheidungsgegenstand bestimmt.  

Die Parteien können im Einvernehmen weitere Teilnehmer (z.B. kommunale Vertreter, Vertre-

ter des Landes M-V, von Aufsichtsbehörden und sonstigen Fachbehörden, Vertreter der Ver-

kehrsunternehmen, Vertreter von Fachbüros zu insbes. gebühren-, abgaberechtlicher, sonstig 

rechtlicher, steuerlicher oder touristischer Themenstellungen) in beratender Funktion zu Sit-

zungen des Steuerungskreises einladen.  

Der Steuerungskreis ist um einen/n Vertreter/in je projektbeteiligten Verkehrsunternehmen mit 

Stimmberechtigung zu erweitern, soweit Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Bedingun-

gen der Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs beabsichtigt oder erforderlich sind. 

Der Steuerungskreis kann um einen/n Vertreter/in je beitrittsinteressierter Projektgemeinde 

ohne Stimmberechtigung erweitert werden. 

 

1.1  Aufgaben des Steuerungskreises 

• Klärung von Details, Beseitigung von Unstimmigkeiten, Umsetzung notwendiger In-

novationen und Fortschreibung des Projektes 

• strategische und grundsätzliche Entscheidungen der Parteien, die für das Projekt 

notwendig sind 
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• Austausch von Erfahrungen  

• Erarbeitung konkreter Umsetzungsmaßnahmen 

• Unterstützung bei der Vorbereitung von erforderlichen Beschlussfassungen in den 

Gemeindevertretungen 

 

1.2  Sitzungen und Stimmberechtigung des Steuerungskreises 

Die Mitglieder des Steuerungskreises kommen mindestens halbjährlich zu einer interkommu-

nalen Arbeitsbesprechung (Sitzung) zusammen. 

Sitzungen des Steuerungskreises sind auf Mitteilung des Projektträgers mit zweiwöchiger  

Ladungsfrist und unter Benennung der Entscheidungsgegenstände einzuberufen.  

Die Kooperationsgemeinden mit Stimmberechtigung bestimmen aus ihrer Mitte den Vorsitz in 

den Sitzungen.  

Die Sitzungen sind zu protokollieren. Die Protokollführung rotiert unter den beteiligten Par-

teien. Die Protokolle sind an die stimmberechtigten Mitglieder des Steuerungskreises zu ver-

schicken. Weitere Einzelheiten der Abhaltung von Sitzungen kann der Steuerungskreis ein-

vernehmlich festlegen. 

Der Steuerungskreis entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag. Jedes Mitglied hat genau 

eine Stimme. Etwaige weitere Teilnehmer sind nicht stimmberechtigt, soweit nicht anders be-

stimmt. 

Folgende Entscheidungen sind stets einstimmig zu treffen: 

• Beitritt weiterer Gemeinden 

• Auswahl von Unternehmen/Dienstleistern, die beauftragt werden sollen sowie  

der wesentliche Inhalt der Beauftragung 

• Annahme des vom Projektträger erstellten Projektbudgets 

• Annahme des vom Projektträger erstellten inhaltlichen Projektplans 

• alle sonstigen, in Bezug auf das Projekt wesentlichen, insbesondere die strategi-

schen Zielsetzungen, betreffenden Entscheidungen. 

 

1.3 Beitritt weiterer Gemeinden 

Das Projekt ist offen für weitere Projektbeteiligte:  

• Das Beitrittsinteresse zum Projekt „IKZ-gemeinsame Kurabgabe in einem einheitli-

chem Erhebungsgebiet“ wird durch Schreiben an den Steuerungskreis beantragt. 

• Die Beitrittsinteressenten müssen sich mit dem Beschluss über die Aufnahme in das 

Projekt „IKZ-gemeinsame Kurabgabe in einem einheitlichem Erhebungsgebiet“ dazu 

verpflichten, dessen Zielsetzungen und mit der Projektteilnahme die Regelungen der 

Kooperationsvereinbarung und die Beschlüsse des Steuerungskreises anzuerken-

nen. 

• Eine Aufnahme als Projektgemeinde setzt voraus, dass die Projektgemeinde die zum 

Aufnahmezeitpunkt festgesetzten Beiträge zur Finanzierung des Projekts „IKZ-ge-

meinsame Kurabgabe in einem einheitlichem Erhebungsgebiet“ in der jeweilig erfor-

derlichen Höhe beibringen kann.  
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• Projektteilnehmer, die keine Kurabgabe erheben, können den Finanzausgleich auch 

aus anderen Mitteln finanzieren, insofern sie in der Lage sind, eine belastbare Be-

messungsgrundlage und Erfassung der getätigten Übernachtungen zu gewährleis-

ten. 

 

2.  Projektträger  

Im Rahmen der Laufzeit des Modellregionenprojektes ist die UTG der Projektträger, der mit 

den entsprechenden Projektbeteiligten zusammenarbeitet und über die bewilligten Fördermit-

tel finanziert wird.  

Um die Projektaufgaben über die Modellregionenlaufzeit hinaus fortführen und in der Folge 

unbefristet ausüben zu können, ist die Einrichtung einer zentralen und neutralen Organisation 

erforderlich, die mit entsprechenden Ressourcen und Kompetenzen/Befugnissen ausgestattet 

wird. 

Die juristische Einschätzung über die mögliche Rechtsform und Struktur einer derartigen Or-

ganisation ist bereits beauftragt. Nach Vorlage dieses Organisationsentwicklungsgutachtens 

sind eine steuerrechtliche Machbarkeitsprüfung vorzunehmen sowie eine Genehmigung der 

unteren Rechtsaufsichtsbehörde anzustreben. 

 

2.1  Aufgaben des interimistischen Projektträgers UTG: 

Im Rahmen der Laufzeit des Modellregionenprojektes übernimmt die UTG als Koordinierungs-

stelle folgende Aufgaben: 

• Fördermittelempfänger und Verantwortlicher für die zuwendungskonforme Verwen-

dung und Abrechnung 

• Schnittstelle zwischen den Projektbeteiligten mit entsprechender Informationspflicht 

• Planung, Konzeption und umsetzungsreife Vorbereitung (inhaltlich, zeitlich, finanziell 

und organisatorisch) aller Projektmaßnahmen; bei Bedarf unter Hinzuziehung erfor-

derlicher Fachberater sowie weiterer Touristiker und Akteure der Region 

• Unterstützung der Umsetzung bzw. Beschlussfassung in den kommunalen Gremien 

• Interimistische Geschäftsbesorgung für die Abrechnung der gemeinsamen Kurab-

gabe und Betreibung der UsedomCard 

• Koordination von Umsetzungsmaßnahmen aus dem Tourismuskonzept 2023+ 

 

2.2  Aufgaben des Projektträgers (geplant ab 01.01.2024): 

Mit Ende des Modellregionenprojektes und Übergang in den dauerhaften Betrieb soll der Pro-

jektträger gegründet und zur Wahrnehmung folgender Aufgaben befugt sein: 

 

2.2.1 Abrechnungsstelle der Gemeinden für die gemeinsame Kurabgabe: 

• Koordination der gemeinsamen Kalkulation; bei Bedarf unter Anpassung der har-

monisierten Satzung 

• Koordination der Abstimmung zwischen und Harmonisierung der Einrichtungen in 

den kurabgabeerhebenden Gemeinden 
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• Abrechnung zwischen den Gemeinden auf Basis der gemeindeindividuellen Nach-

kalkulation 

• Koordination eines einheitlichen Umgangs mit Über- bzw. Unterdeckungen 

• Unterstützung der Integration weiterer Gemeinden in die gemeinsame Kurabgabe 

mit entsprechender Anpassung der Vertragsunterlagen zwischen den Gemeinden  

2.2.2 Betreiber der UsedomCard: 

• Systemweiterentwicklung, -betrieb und -pflege (inhaltlich und technisch) der regi-

onalen Cardplattform einschließlich der PWA (mit Unterstützung des technischen 

Dienstleisters) 

• Erweiterung des Kur-/Gästekartengebietes durch Anbindung weiterer Gemeinden 

der Region (Achterlandgemeinden und ggf. Stadt Wolgast) 

• Erweiterung des Leistungsangebotes der UsedomCard durch Akquise weiterer 

Leistungspartner 

• Vertragspartner für die kur-/gästekartenausgebenden Gemeinden einerseits und 

den Leistungspartnern andererseits  

• Zahlungsabwicklung auf Basis der gemeldeten Übernachtungszahlen zwischen 

den kur-/gästekartenausgebenden Gemeinden einerseits und den Verkehrsunter-

nehmen UBB und DB Regio andererseits 

• Statistische Analyse, marketingrelevante Nutzung (ggf. auch für perspektivisch 

mögliche Besucherlenkung) und Weiterleitung der Daten (gemäß Datenschutz) 

an festgelegte Nutzergruppen 

• Kontrolle und Erfassung bei den Akzeptanzstellen der digitalen Kur-/ Gästekarte 

• Entwicklung der Marke UsedomCard auf Basis von einheitlichen Gestaltungsvor-

gaben und Kommunikationsmaßnahmen 

2.2.3 Koordination inselweiter Projekte: 

• Inselweite Umsetzungsmaßnahmen, die bspw. im aktuellen Tourismuskonzept 

erarbeitet werden oder die perspektivisch zur Entwicklung und Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusregion erforderlich sind, gilt es zu planen, zu 

konzeptionieren und umsetzungsreif vorzubereiten (inhaltlich, zeitlich, finanziell 

und organisatorisch); bei Bedarf unter Hinzuziehung erforderlicher Fachberater 

sowie weiterer Touristiker und Akteure der Region. 

 

3.  Entwicklungsstufen des Projektes 

3.1  Strukturierung und Rahmenbildung: 2021  

Zum Start des Modellregionenprojektes wurden die formalen Voraussetzungen geschaffen, 

die zur Koordination des Projektes in der UTG erforderlich waren: 

• Integration der Aufgabenstellung in die Satzung der UTG sowie in die Geschäftsord-

nung für den Geschäftsführer 

• Einrichtung und Besetzung der Stelle Projektleitung Modellregion 

• Gründung des Beirates Modellregion 

• Ziel- und Leistungsvereinbarung zwischen der UTG und dem Wirtschaftsministerium 

zur Regelung der Projektzusammenarbeit 
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• Abrechnung Projektmanagement 

Da bestimmte Voraussetzungen zum Projektstart noch nicht gegeben waren (Zuwendungsbe-

scheid für die Projektsachkosten, um die Umsetzungsmaßnahmen finanzieren zu können), 

konnten im ersten Projektjahr von den ursprünglichen geplanten Maßnahmen ausschließlich 

Folgende realisiert werden: 

• Gegenseitige Anerkennung der Kur-/Gästekarte in den acht prädikatisierten Seebä-

dern über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag (Gültigkeit ab 01.01.2022) 

• Ausschreibung und Beauftragung eines externen Fachberaters für die Harmonisierung 

der bestehenden Kurabgabesatzungen und Kalkulation einer gemeinsamen Kurab-

gabe für das Jahr 2023 (zunächst für die acht Seebäder; sowohl die Satzung als auch 

das Kalkulationsmodell halten die Möglichkeit offen, weitere Gemeinden der Touris-

musregion zu integrieren)  

 

3.2  Konzeptionierung: 2022 

Im zweiten Jahr des Modellregionenprojektes wurden sowohl die rechtlichen (über das Gesetz 

zur Einführung von Tourismusorten und Tourismusregionen) wie auch die fördertechnischen 

Rahmenbedingungen geschaffen (Zuwendungsbescheid und Vorfinanzierungsdarlehen Pro-

jektsachkosten), so dass die UTG die eigentliche Koordinierungsfunktion des Projektes ange-

hen konnte. Um die Voraussetzungen für eine Tourismusregion zu erfüllen, wurden folgende 

Maßnahmen umsetzungsreif erarbeitet: 

• Gemeinsame Kurabgabe: Kalkulation und Satzung für die gesamte Tourismusregion 

einschließlich Erarbeitung eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen den beteilig-

ten Gemeinden  

• ÖPNV: Verhandlung eines Umlagepreises für Bus und Bahn unter Berücksichtigung 

eines möglichen Einwohnerangebotes einschließlich Erarbeitung von Kooperations-

vereinbarungen zwischen den Verkehrsunternehmen und der UTG 

• Kooperationsvereinbarung zwischen der UTG und den beteiligten Gemeinden zur Re-

gelung der interimistischen Geschäftsbesorgung im Jahr 2023 mit entsprechender 

Anpassung der UTG Satzung und Geschäftsordnung des Geschäftsführers (Integra-

tion der zeitweisen Geschäftsbesorgung) 

• Bewerbung Tourismusregion: Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes für den 

deutschsprachigen Teil der Insel Usedom 

• Erweiterung der Technik in den Seebädern, um über die elektronische Akzeptanz der 

Kur-/Gästekarte (QR-Code) die ÖPNV-Nutzung erfassen und auswerten zu können 

• AVS-Modulerweiterung in den Seebädern zur Bereitstellung einer digitalen Kur-/ Gäs-

tekarte als PDF-Datei (Wallet-Ticket über „DigiCard to go“-Modul)  

• Bereitstellung von Argumentationsleitfäden je Anspruchsgruppe (Unterkunftsbetriebe, 

Zimmervermittler, TouristInformationen, Gäste) zur Kommunikation der Mehrwerte, 

welche die gemeinsame Kurabgabe und die ticketfreie Nutzung des ÖPNV anbieten  

• Organisationsentwicklungsgutachten zur Einschätzung einer künftigen Organisations-

form des Projektträgers 

• Abrechnung der Fördermittel Projektmanagement und Projektsachkosten 
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Für die Einführung der Kur-/Gästekarte mit gemeinsamer Kurabgabe und ticketfreiem ÖPNV 

in den acht prädikatisierten Seebädern braucht es nun noch der Beschlussfassung in jeder der 

beteiligten Gemeinden. 

 

3.3 Erprobung: 2023  

Unter Annahme einer erfolgten Beschlussfassung steht das dritte Jahr der Modellregionen-

laufzeit im Fokus der Erprobung. Die ersten Maßnahmen sind in den acht prädikatisierten See-

bädern umgesetzt, so dass Erkenntnisse für den weiteren Projektverlauf und insbesondere für 

die Anbindung weiterer Gemeinden gesammelt werden können. Folgende Maßnahmen sind 

dazu in dieser Stufe geplant: 

• Abstimmung mit den Achterlandgemeinden und der Stadt Wolgast über die Anbin-

dung an das regionale Kur-/Gästekartensystem 

• Vorbereitung Einführung der UsedomCard zum 01.01.2024 in weiteren Gemeinden 

(technisch, organisatorisch, inhaltlich, vertragsrechtlich) 

• Entwicklung, Einrichtung und Betrieb einer regionalen Cardplattform in Zusammen-

arbeit (nach Ausschreibung und Beauftragung) mit einem technischen Dienstleister 

• Digitalisierung der UsedomCard über die Entwicklung, Einrichtung und Betrieb einer 

PWA in Zusammenarbeit (nach Ausschreibung und Beauftragung) mit einem techni-

schen Dienstleister 

• Marktforschung in Zusammenarbeit mit der DB Regio zur Nutzung des umlagefinan-

zierten Schienenverkehrs 

• Abstimmung kurzfristiger Angebotserweiterungen mit den Verkehrsunterunternehmen 

bei möglichen Kapazitätsengpässen  

• Weiterführende Prüfung und Entwicklung eines Angebotes für Einwohner (Einwoh-

nerkarte mit ÖPNV) 

• Abrechnung des umlagefinanzierten ÖPNV-Angebotes auf Basis monatlich zu mel-

dender Übernachtungszahlen 

• Auswahl und Integration (technisch, finanziell, inhaltlich, vertragsrechtlich) weiterer 

Angebote für die UsedomCard  

• Gestaltung der UsedomCard in Wort und Bild sowie Erarbeitung der Kommunikati-

onsmaßnahmen 

• Kalkulation der GästeCard-Umlage ab 2024 

• Koordination der Vorkalkulation für 2024 

• Umsetzungskoordination von Maßnahmen des Tourismuskonzeptes 

• Vorbereitung der Gründung des Projektträgers 

• Abrechnung Projektmanagement und abschließende Abrechnung der Projektsach-

kosten einschließlich Erstellung des Verwendungsnachweises 

 

3.4  Konkretisierung und Evaluierung: 2024  

Mit Ende des Modellregionenprojektes soll das Projekt in einen dauerhaften Betrieb überge-

hen. Zur Konkretisierung und ersten Evaluierung des geschaffenen Kur-/ Gästekartensystems 

in der Tourismusregion sind folgende Aufgaben geplant: 
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• Gründung des Projektträgers  

• Anbindung weiterer Gemeinden und Leistungspartner an das Kur-/Gästekarten-sys-

tem (technisch, organisatorisch, inhaltlich, vertragsrechtlich) 

• Betrieb und Pflege der regionalen Cardplattform und PWA 

• Zusammenführung der gemeindeindividuellen Nachkalkulationen 2023  

• Abrechnung zwischen den Gemeinden für das Jahr 2023 auf Basis der Nachkalkulati-

onen 

• Koordination der Vorkalkulation für 2025 

• Abrechnung des umlagefinanzierten ÖPNV-Angebotes auf Basis monatlich zu mel-

dender Übernachtungszahlen 

• Auswertung ÖPNV-Nutzung und erfolgte Angebotsanpassungen 

• Abstimmung über die Fortführung des umlagefinanzierten ÖPNV-Angebotes mit ggf. 

erforderlicher Nachverhandlung und Anpassung der Kooperationsvereinbarungen 

• Auswertung marketingrelevanter Daten (datenschutzkonform) aus der regionalen 

Cardplattform und Aufbereitung für zielgerichtete Werbemaßnahmen  

• Umsetzungskoordination weiterer Maßnahmen des Tourismuskonzeptes und ggf. zu-

sätzlicher, inselweiter Projekte 

• Klärung der Finanzierung für mögliche zusätzliche, inselweite Projekte 

• Abschließende Abrechnung des Projektmanagements einschließlich Erstellung des 

Vergabevermerks 

 

3.5 Anpassung und Weiterentwicklung: ab 2025  

Die Aufgaben des Vorjahres werden fortgeführt, entsprechend der Evaluierungsergebnisse 

angepasst und sukzessiv erweitert (insbesondere durch die mögliche Aufnahme weiterer Leis-

tungspartner und die Koordination möglicher zusätzlicher, inselweiter Projekte). 



mögliche mögliche mögliche

Vergünstigung Vergünstigung Vergünstigung

Strandab-

schnitte (inkl. 

Reinigung und 

Wasserrettungs

dienst)

kostenfrei

Strandab-

schnitte (inkl. 

Reinigung und 

Strandbewachun

g durch die 

DLRG)

kostenfrei

Strandab-

schnitte (inkl. 

Reinigung und 

Wasserrettungs

dienst)

kostenfrei

Kindersuch-

armband
kostenfrei

Regelmäßige 

Prüfung als 

"Lifeguarded 

Beach", 

Überwachung 

Badewasser-

qualität

kostenfrei

Strandzuwe-

gungen, 

Beschilderun-

gen etc. 

kostenfrei

von der 

Kurverwaltung 

organisiert 

(Kräuterwande-

rungen, Häuser 

erzählen,…)

abhängig von der 

jeweiligen 

Veranstaltung

erlebnisreiche 

Veranstaltun-gen 

(z.B. Vorträge, 

Konzerte, 

Wanderungen 

und Kinderpro-

gramme)

abhängig von 

der jeweiligen 

Veranstaltung

Veranstaltun-gen 

(z.B. Vorträge, 

Konzerte, 

Wanderungen 

und Kinderpro-

gramme) auf der 

Konzert-muschel 

und im Haus des 

Gastes

auf der Konzert-

muschel i.d.R. 

kostenfrei

abhängig von der 

jeweiligen 

Veranstaltung

Kurkonzerten 

und weitere 

Veranstaltun-gen 

auf der Konzert-

muschel und der 

Promenade

kostenfrei

Veranstaltun-gen 

der 

Kurverwaltung 

auf der 

Ostseebühne

5% Rabatt

Fahrradverleih 

Kruggel

1,00€ auf 

Zinnowitzräder

gepflegte 

Spielplätze mit 

regelmäßiger 

Wartung

kostenfrei

gepflegte 

Spielplätze mit 

regelmäßiger 

Wartung

kostenfrei

Sail away

5 % Rabatt für 

einen Segel- 

oder Surfkurs

Entdeckertafeln 

auf dem Weg 

zum Strand, bei 

Rätsellösung 

kostenfreies 

Präsent für 

Kinder mit 

Kurkarte

kostenfrei

Kinderpro-

gramme auf der 

Konzert-muschel 

und im Haus des 

Gastes sowie 

Wanderungen, 

Aktionen 

anderswo

kostenfrei

gepflegte 

Spielplätze (z.B. 

im Kultur-

hauspark)

kostenfrei

Nutzung des 

Kinderspielzimm

ers im Haus des 

Gastes

kostnfrei

Nutzung des 

Spielzimmers im 

Haus des 

Gastes

kostenfrei

PORT ROYAL

5 % Rabatt bei 

Ausleihe eines 

Schiffes

attraktive 

Gestaltung des 

gesamten 

Ostseebads 

einschl. der 

Promenade (inkl. 

Bepflanzung)

kostenfrei

Besuch der 

Heimatstube im 

Haus des 

Gastes

kostenfrei

Besuch der 

Heimatstube im 

Haus des 

Gastes

kostenfrei

Heimatmuseum 

am Bahnhof

1,00€ auf das 

Eintrittsgeld

Teilnahme an 

den 

Ortsführungen

kostenfrei
Ausleihe in der 

Bibliothek
kostenfrei

Ausleihe in der 

Bibliothek
kostenfrei

kompetenter 

Beratungs-

service im „Haus 

des Gastes“ 

kostenfrei

Vineta-

Festspielen und 

beim Gelben 

Theater 

„Blechbüchse“

1,00€ bei 

Vorführungen 

der 

Landesbühne

Lift-Cafe
1,00€ bei 

Nutzung

Nutzung der vier 

öffentlichen 

Toiletten

kostenfrei

Nutzung der 

öffentlichen 

Toiletten

kostenfrei

Evangelische 

Kirche

2 € bei 

kostenpflich-

tigen 

Veranstaltun-gen 

der Kirche

Nutzung von 

W-LAN und 

einem Internet-

arbeitsplatz im 

„Haus des 

Gastes“ und des 

Kinder-

spielzimmers

kostenfrei

WLAN am 

Strand 

(Wifi4EU), in der 

Touristinfor-

mation und am 

Hafen 

(Yachthafen.OP

ENSPOT.net)

kostenfrei

1 Strandaschen-

becher pro 

Kurkarte

kostenfrei
Informations-

material 
kostenfrei Hundekotbeutel kostenfrei

Ausgabe 

"Usedom aktuell"

1,00€ 

Ermäßigung

Hundetoiletten 

(Pflege, 

Ausstattung, 

Leerung)

kostenfrei

Informations-

material, 

Strandaschen-

becher 

kostenfrei

Hotel im Park
5 % Rabatt für 

eine Pizza

Insel Safari
1,00€ bei 

Buchung

ANLAGE 5 – Verzeichnis der zu Kur- und Erholungszwecken bereit gestellten öffentlichen Einrichtungen 

1 Die Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, ersetzen jedoch nicht die im jeweiligen Einzelfall gebotene Prüfung insbesondere unter 

inhaltlichen und juristischen Aspekten.

Übersicht Leistungen Kurabgabe
1

Ostseebad Zinnowitz Ostseebad Trassenheide Ostseebad Karlshagen

Eintrittspreise
Bezeichnung der 

Einrichtung
Eintrittspreise

Bezeichnung der 

Einrichtung

5 % Rabatt bei 

Fahrten ab 

Seebrücke 

Zinnowitz

Eintrittspreise
Bezeichnung der 

Einrichtung

Naturerlebnisse, spez. 

Kinder- und 

Familienangebote, Sport

Strände

Veranstaltungen

Bäder

Museen

Historische Angebote 

(Schiffe, Luftfahrzeuge,
Adler-Reederei

Sonstige

Theater

Bildung und 

Auskunftsmöglichkeiten

Gebäude, Aktivitäten)

attraktive 

Gestaltung und 

Pflege des 

gesamten 

Ostseebads 

(inkl. 

Bepflanzung)

kostenfrei

Nutzung 

öffentlicher 

Anlagen (inkl. 

Pflege, 

Instandhaltung 

und 

Bepflanzung)

kostenfrei

kompetente 

Beratung in der 

Touristinfor-

mation und 

Ausleihe in der 

Bibliothek

kostenfrei



mögliche mögliche mögliche mögliche

Vergünstigung Vergünstigung Vergünstigung Vergünstigung

Strandab-schnitte 

(inkl. Reinigung 

und 

Überwachung 

des Badebetriebs 

an ausge-

wiesenen 

Strandab-

schnitten)

kostenfrei

Strandab-schnitte 

(inkl. Reinigung 

und 

Überwachung 

des Badebetriebs 

an ausge-

wiesenen 

Strandab-

schnitten)

kostenfrei

Strandab-schnitte 

(inkl. Reinigung 

und 

Überwachung 

des Badebetriebs 

an ausge-

wiesenen 

Strandab-

schnitten)

kostenfrei

Strandab-schnitte 

(inkl. Reinigung 

und 

Überwachung 

des Badebetriebs 

an ausge-

wiesenen 

Strandab-

schnitten)

kostenfrei

vielfältiges 

Veranstal-

tungsangebot auf 

dem Kurplatz, auf 

dem See-

brückenvor-platz, 

am Strand und in 

den Veranstal-

tungsräumen der 

Kurver-waltung 

(z.B. Seebrücken-

fest)

kostenfrei

vielfältiges 

Veranstal-

tungsangebot auf 

dem Kurplatz, auf 

dem See-

brückenvor-platz, 

am Strand und in 

den Veranstal-

tungsräumen der 

Kurver-waltung 

(z.B. Seebrücken-

fest)

kostenfrei

vielfältiges 

Veranstal-

tungsangebot auf 

dem Kurplatz, auf 

dem See-

brückenvor-platz, 

am Strand und in 

den Veranstal-

tungsräumen der 

Kurver-waltung 

(z.B. Seebrücken-

fest)

kostenfrei

vielfältiges 

Veranstal-

tungsangebot auf 

dem Kurplatz, auf 

dem alten 

Kurplatz, am 

Strand, Häfen 

und in den 

Veranstal-

tungsräumen der 

Kurver-waltung 

(z.B.Hafenfest)

kostenfrei

Angebot von 

Kinderspiel-

plätzen

kostenfrei

Angebot von 

Kinderspiel-

plätzen

kostenfrei

Angebot von 

Kinderspiel-

plätzen

kostenfrei

Angebot von 

Kinderspiel-

plätzen

kostenfrei

Sport- und 

Kinderveran-

staltungen

kostenfrei

Sport- und 

Kinderveran-

staltungen

kostenfrei

Sport- und 

Kinderveran-

staltungen

kostenfrei

Sport- und 

Kinderveran-

staltungen

kostenfrei

Auskünfte, 

Informationen 

und Beratung in 

der 

Touristinforma-

tion

kostenfrei

Auskünfte, 

Informationen 

und Beratung in 

der 

Touristinforma-

tion

kostenfrei

Auskünfte, 

Informationen 

und Beratung in 

der 

Touristinforma-

tion

kostenfrei

Auskünfte, 

Informationen 

und Beratung in 

der 

Touristinforma-

tion

kostenfrei

Teilnahme an 

den 

Ortsführungen

kostenfrei

Teilnahme an 

den 

Ortsführungen

kostenfrei

Teilnahme an 

den 

Ortsführungen

kostenfrei

Teilnahme an 

den 

Ortsführungen

kostenfrei

„Klassik am 

Meer“

abhängig von der 

jeweiligen 

Veranstaltung

„Klassik am 

Meer“

abhängig von der 

jeweiligen 

Veranstaltung

„Klassik am 

Meer“

abhängig von der 

jeweiligen 

Veranstaltung

„Klassik am 

Meer“

abhängig von der 

jeweiligen 

Veranstaltung

Nutzung der 

öffentlichen 

Toiletten

kostenfrei

Nutzung der 

öffentlichen 

Toiletten

kostenfrei

Nutzung der 

öffentlichen 

Toiletten

kostenfrei

Nutzung der 

öffentlichen 

Toiletten

kostenfrei

Bereitstellung von 

Hundetoiletten 

und Doggy-Bags

kostenfrei

Bereitstellung von 

Hundetoiletten 

und Doggy-Bags

kostenfrei

Bereitstellung von 

Hundetoiletten 

und Doggy-Bags

kostenfrei

Bereitstellung von 

Hundetoiletten 

und Doggy-Bags

kostenfrei

Informations-

material (z.B. 

Ortsplan, 

Veranstal-

tungskalender)

kostenfrei

Informations-

material (z.B. 

Ortsplan, 

Veranstal-

tungskalender)

kostenfrei

Informations-

material (z.B. 

Ortsplan, 

Veranstal-

tungskalender)

kostenfrei

Informations-

material (z.B. 

Ortsplan, 

Veranstal-

tungskalender)

kostenfrei

ÖPNV: Nutzung 

des 

Busangebotes 

der UBB

kostenfrei

Legende:

1 Die Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, ersetzen jedoch nicht die im jeweiligen Einzelfall gebotene Prüfung insbesondere unter inhaltlichen und juristischen Aspekten.

kostenfrei
Gebäude, Aktivitäten)

Museen

Nutzung der 

Kuranlagen 

(Kurplatz, 

Seebrücke, 

Strandpromena-

de, inkl. Pflege 

und Wartung)

kostenfrei kostenfrei
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Ostseebad Ückeritz

Bezeichnung der 

Einrichtung
Eintrittspreise

Naturerlebnisse, spez. 

Kinder- und 

Familienangebote, Sport

kostenfrei

Nutzung der 

Kuranlagen 

(Häfen, Strand-

promenade, inkl. 

Pflege und 

Wartung)

Seebad Loddin

Bezeichnung der 

Einrichtung
Eintrittspreise

Bezeichnung der 

Einrichtung
Eintrittspreise

Bezeichnung der 

Einrichtung
Eintrittspreise

Ostseebad Koserow Seebad Zempin

ANLAGE 5 – Verzeichnis der zu Kur- und Erholungszwecken bereit gestellten öffentlichen Einrichtungen 

Die kostenlose oder ermäßigte Nutzung des öffentlichen Personennahverkehr (UBB Bus) im Gemeindegebiet der Gemeinde 

Ostseebad Ückeritz ist nur Personen, die jeweils eine Kur-/Gästekarte der Gemeinde Ostseebad Ückeritz innehaben, gestattet.

Strände

Bäder

Veranstaltungen

Bildung und 

Auskunftsmöglichkeiten

Nutzung der 

Kuranlagen 

(Kurplatz, 

Seebrücke, 

Strandpromena-

de, inkl. Pflege 

und Wartung)

Historische Angebote 
(Schiffe, Luftfahrzeuge,

Nutzung der 

Kuranlagen 

(Kurplatz, 

Seebrücke, 

Strandpromena-

de, inkl. Pflege 

und Wartung)

Theater

Sonstige



mögliche

Vergünstigung

Strandab-

schnitte (inkl. 

Reinigung und 

Wasserrettungsd

ienst)

kostenfrei

Ostseetherme

Eintrittspreis 

ohne zusätzliche 

Zahlung einer 

Tageskurkarte

Konzerte und 

Veranstaltun-gen

abhängig von 

der jeweiligen 

Veranstaltung 

(z.B. im 

Kaiserbäder-

saal)

Nutzung 

Kaiserbäder 

Sportstrand in 

den Sommer-

monaten

kostenfrei

Aktivprome-

naden ganzjährig
kostenfrei

zahlreiche 

Führungen und 

Wanderungen

kostenfrei

Nutzung der 

öffentlichen 

Toiletten

kostenfrei

ÖPNV: Nutzung 

des 

Busangebotes 

der UBB

kostenfrei

Buchausleihe in 

der Bibliothek im 

TSZ Heringsdorf

kostenfrei

Ortsplan kostenfrei

Bereitsstellung 

von Hundetüten
kostenfrei

Legende:

Gemeinde Ostseebad Heringsdorf

Die kostenlose oder ermäßigte Nutzung des öffentlichen Personennahverkehr (UBB Bus) im Gemeindegebiet der Gemeinde Ostseebad 

Heringsdorf sowie die kostenlose Buchausleihe im TSZ Heringsdorf ist nur Personen, die jeweils eine Kur-/Gästekarte der Gemeinde Ostseebad 

Heringsdorf innehaben, gestattet. Der Eintritt in die Ostseetherme ist nur für die Personen ohne zusätzliche Tageskurte der Gemeinde 

Heringsdorf möglich, die bereits eine Kur-/Gästekarte der Gemeinde Heringsdorf innehaben. 

Bezeichnung der 

Einrichtung

1 Die Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, ersetzen jedoch nicht die im jeweiligen Einzelfall gebotene Prüfung insbesondere unter 

inhaltlichen und juristischen Aspekten.

Bildung und 

Auskunftsmöglichkeiten

Theater

Gebäude, Aktivitäten)

Museen

ANLAGE 5 – Verzeichnis der zu Kur- und Erholungszwecken bereit 

gestellten öffentlichen Einrichtungen 

Sonstige

Naturerlebnisse, spez. 

Kinder- und 

Familienangebote, Sport

Historische Angebote 

(Schiffe, Luftfahrzeuge,

Eintrittspreise

Nutzung der 

Promenade (inkl. 

Pflege und 

Bepflanzung)

kostenfrei

Strände

Bäder

Veranstaltungen

Übersicht Leistungen Kurabgabe
1


	Vorlage
	Anlage  1 Anlage öffentlich-rechtlicher Vertrag über die gemeinsame Kurabgabe
	Anlage  2 Anlage 4 zum ö.-r. Vertrag_Projektsteckbrief
	Anlage  3 Anlage 5 zum ö.-r. Vertrag_Verzeichnis öffentliche Einrichtungen

